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O,e BUGdeswet~bewerbsbehorde ,BWBI sc"lleßt an Ihren Tatlgkeltsoer,cht 

2002/2003 (1 72002 - 3D 6 20031 an Ih' nLJn'Tlehr vorgeleg~er Tatlgke:tsberlcht e'

fasst die Zeitspanne 1 7 2003 - 30 4 2004 

II 

Die BWB Ist seit 1 7 2002 Aufgr:ffs- Ermlttlungs- Ordnungs- und Antragsbehorde 

,n Wettbewerbsangelegenheiten In de'Tl In Osterreich beste~enden verwaltungs

beho'dllch-zlvllgerlchtllchen MIschsystem der Organisation der Wettbewerbsbe

horcen Ist sie Amtspartei darn wern es zu einem karteilgerIchtlichen Verfahren 

kommt Die BWB hat aber - can .. ber welt h,nausgehend - den gesetzlichen Auf-

trag, "funktlOniorencJun Wetthc.','crb une} C/{JC eile Verelfl/)arkCi! mir eiem Gcrnu/rl

scIJaftsrücllt unO don Zusarnmonlldnq nut EntsctrclCj(jngen (jer Reuulaiorun 

wilhrcnde Arn\'cndun(j eies KaltG s/clwrzuslullcn', und sie ISt grundsatz-

Ilctl '(ile fur dlc DurcllfullrUllg eier eUlop,ilschcn WertlJewclIJsmgel1l zuslall-

dl(je ostcrre/cllische Be/1OIele' se rat die Europalsche KO'Tl'nSSlon zu unterstut

zen und mit Ihr zusammenzuw"ken Auf der breit ge'acherten Palette der Tatlg

kelten der BWB steht daher - entgegen einem verbrelte~en M,ssverstandn,s - cas 

Fuhren karteilgerIchtlicher Verfahren [Jedenfalls quantitativ) durchaus nicht Im a,

les beherrschenden M,ttelpunkt 

2 Die BWB ISt monokrat,sch organiSiert Der auf Vorschlag der Burdesreg,er ung 

vom Bundesprasldenten auf funf Jahre beste,lte Behorderle,ter C'Genera,d:reKtor 

fur Wettbewerb') ISt per Verfassungsbestimmung 'weisungsfrei und unabhang'q' 

gestellt. er ISt aber folgerichtig - ~ber den Bundesminister fur Wirtschaft und Ar

beit - dem Nationalrat benchtsofllcht 9 

3 Die verfassungsrechtlich weisungsfrei gestellte B\/VB ,st ressortmaßlg betrach:et 

beim Bundesmlrlsterlum fur Wirtschaft und Arbeit eingerichtet S,e ISt d,sloz ert 

(Im Galaxy-Towe r ) tatlg hat aber ke,ne eigene F'nanz- und Personaihohelt 
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4. Der finanzielle "Spielraum" der BWB erscheint derzeit ausreichend; dankenswer

ter Weise stehen beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit nunmehr z. B. 

auch Mittel für allfällige externe Sachverständige bereit. (Die BWB, welche prak

tisch für alle Branchen "zuständig" ist, hat in ihrem eigenen Personalstand keine 

Branchenexperten. Sie kann zwar selbstverständlich in einem kartellgerichtlichen 

Verfahren nicht gleichzeitig Amtspartei und Sachverständiger sein, benötigt aber 

für die Erfüllung ihrer Aufgaben immer wieder auch externen sachverständigen 

Rat, und sie benötigt gelegentlich unabhängige sachverständige Expertenäuße

rungen vor allem dann, wenn sie sich schon aus Geheimhaltungs- und Daten

schutzgründen nicht einfach der den Regulatoren und Sozialpartnerorganisatio

nen zur Verfügung stehenden Experten bedienen kann.) 

5. Die Personalsituation allerdings ist - nach einem sehr geglückten Start der BWB 

im Juli 2002 - inzwischen prekär geworden: Der Arbeitsanfall ist vor allem in letz

ter Zeit nicht bloß quantitativ, sondern vor allem auch qualitativ in einem kaum 

vorhersehbar gewesenen Ausmaß gestiegen. Die bisherigen - an sich dankens

werten - Personalaufstockungen sind (auch im Zusammenhang mit stark "neutra

lisierend" wirkenden Maßnahmen im Zuge der dienstrechtlich vorgesehenen Job 

Rotation, welche dazu führt, dass eingearbeitete Mitarbeiter monatelang nicht zur 

Verfügung stehen) bei weitem nicht mehr hinreichend. Die BWB steht derzeit per

sonalmäßig auf der Ebene etwa der Wettbewerbsbehörden Zyperns und Islands; 

fast alle anderen Wettbewerbsbehörden Europas sind inzwischen deutlich besser 

- zum Teil extrem weit besser - ausgestattet. Im einzelnen sind die EWR

Wettbewerbsbehörden personalmäßig so ausgestattet: 

Mitgliedstaat Untersuchungsbehörde Enlscheldungsbehörde 
(RatiGerlchtioder Ähnliches) ' 

gesamt Fallbearbeiter gesamt Fallbearbeiter 

Europ3ische Kommission" - - 677 380 

Belgien 40 20 24 20 

Cypern 22 11 7 5 

, Diejenigen Behörden, dle auch Entscheidungsgewalt haben, verlOgen Ober umfangreiche Ermittlungsbefugn ls~ 
se, die eine eigene ErmittlungsbehOrde OberflOsslg machen. 
2 Generaldirektion Wettbewerb (ohne Junstischen Dienst. in dem nochmals 10 Akademiker tar rechtliche Analy
sen abgestellt sind). 
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Mitgliedstaat UntersuchungsbehOrde EntscheldungsbehOrde 
fRatJGerlchtJoder Ähnliches\' 

gesamt Fallbearbeiter gesamt Fallbearbeiter 

D3nemark 89 69 - 19 

Deutschland - - 300 + 79' 150" 

Estland 40 24 - 1 

Finnland 67 38" 24 6' 

Frankreich 250 160 120 30 

Griechenland - - 35 18 

Irland 53 25 - 5 

Island 20 14 - 5 

italien - - 150 82 

Lettland - - 47 18 

Litauen - - 58 21 (+ 5) 

Luxemburg" 5 3 4 3 

Malta" - - 43 4 

Niederlande - - 290 158 

Norwegen - - 101 56 

Schweden - - 110 40 

Schweiz" 75 > 50 20 13 

Slowakei - - 70 40 

Slowenien - - 18 10 

Spanien 81 53 55 8 

Tschechien - - 126 95 

Ungarn - - 120 73 

Verein_ Königreich" - - 347 195'" 

Quelle: 
PersonalausstaNung der EWR-WettbewerbsbehOrden (Stand Apnl 2004), eigene Erhebungen. 

3 Diejemgen Behörden, die auch EntscheIdungsgewalt haben, verfOgen Ober umfangreiche ErmittlungsbefugnJs
se, die erne eigene ErmittlungsbehOrde OberflOsslg machen . 
• Auch fOr Vergaberecht zust3ndig 
• 79 = Personal in den 15 Landeskartellamtern (Bundeslander). 
• Nicht einbezogen: der Kartellsenat (7 Richter) der Instanz (OlG DOsseldorl). 
7 Bußgelder werden von Strafgerichten verhangL deshalb kommen grundsatziich alle Strafgenchte In Frage, die 
jedoch nur setten in Wettbewerbssac:hen t3tig werden. Es gibt einen Strafrichter, der als Sondemctlter ausschließ
Ik:h tar Wettbewerbs verfahren zustandig ist 
e Entscheiden alle Fälle insbesondere FUSionen. 
• Entscheiden auf Antrag der UntersuchungsbehOrde Ober Geldbußen. 
" zusatzlich zur WettbewerbsbehOrde hat die Banca d'ltalia auch wettbewerbs rechtliche Befugnisse (und Perso
nal) fOr den Bankensektor. 
11 In Luxemburg gibt es keine Fusionskontrotle, d h. die vomandenen Mitarbeiter haben nur Kartell- und Miss
brauchsftl ile zu bearbenen bzw zu entscheiden (bei einer BevOlkerungszahl von knapp 438.0(0). Die neue Be
hOrdenstruktur tritt Ende Mai 2004 in Kraft. 
12 Behörde vollzieht auch Konsumentenschutz und Lauterkeltsrechl (UWG). 
13 Die Behörde hat insgesamt 360 Mitarbeiter. davon sind jedoch ca. 70 mit regulatorischen Aufgaben (Energie 
und Transport) beschaftigL 
,. Schweiz ist nur EFTA·Mltglied, jedoch nicht dem EWR-A beigetreten 
1~ Auch fOr Verbraucherschutz zuständig 
le Auch fOr Verbraucherschutz zust3ndlg 

4 
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Dieses Missverhältnis an Personalausstattung der BWB zeigt sich auch im natio

nalen Verg leich . Es sind die sogenannten Sektorregulatoren, die also nur für ei

nen jewei ls begrenzten Sektor zuständig sind (z.B. Energie oder Telekom), fol

gendermaßen ausgestattet: 

RTR-GmbH 95 Mitarbeiter (31 .12.2003) 

E-Control 66 Mitarbeiter (31 .12.2003) 

Quelle: 
Jahresbericht 2003 der E-Control, eigene Erhebungen. 

Im einzelnen zeigt sich folgende reale (also: infolge Job Rotation jeweils länger

fristig Abwesende nicht mitzählende) Personalentwicklung seit 1.7.2003, wobei 

der Übersichtlichkeit halber auch die Personalentwicklung von 1.7.2002 bis 

1.7.2003 und die nächsten bereits absehbaren, Monate anhaltenden Abgänge 

(Job Rotation) eingearbeiteter und sachkundiger Mitarbeiter dargestellt werden: 

Casehandler' , Kanzlei, Sekretariat 

1.7.2002 12 :y. 3 )1, 

1.7.2003 '· 12 'I. 4)1; 

1.11 .2003 13 :y. 5 

30.4.2004" 13,89 5 

Sommer 2004 (voraussichtlich) 13,89 5 

6. Was den Arbeitsanfall 1.7.2002 - 30.4.2004 (insbesondere auch 1.7.2003 -

30.4.2004) betrifft, sei auf Nachstehendes verwiesen: 

17 Ink!. Generaldirektor. 
'8 Im Jahresbericht 2002103 wurde diese Zahl sogar IrrtOmhch "geschOnr, weil Teilzeitmitarbeiter nicht gesonden 
~d . h . reduziert) ausgewiesen wurden und ein Abgang unberDckslchttgt bl ieb. 
" Durch interne Ausbildungsmaßnahmen ("Job Rotation") bedmgt, die pro Mitarbeiter 6 - 9 Monate dauem, ist die 

Nettozahl der Fallbearbeiter (seit 1.7.2002) um bloß einen (korrekt: 1.14) Fallbearbeiter gestiegen. So sind z.B. 2 
Fallbearbe iter zwischen Herbst 2003 und Frühiahr 2004 jeweils 7 Monate abwesend gewesen, d h der BWB 
haben 14 "Mann"·monate gefehlt Diese Situation wird Sich in Zukunft sogar verschlimmern . da ab 1 6 2004 die 
"Job Rotation- pro Mitarbeiter 9 Monate dauert 

5 
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Bundeswettbewerbsbehörde 

Aktenanfall 01 .07 .2002 bis 30.04.2004 

1.7.02- 1.7.03- 1.1.04-
31.6.03 31 .1 2.03 30.4.04 SUMME 

FÄLLE national 

Zusammenschlusstalle KartG 1988 339 131 117 587 
Kartelltalle KartG 1988 52 14 12 78 
Feststellungsverfahren 4 2 0 6 
Marktmachtmißbrauchsverf KartG 1988 61 19 16 96 
Vertriebsbindungen 40 51 16 107 

Unverbdl. Verbandsempfehlungen 71 8 4 83 
SUMME Falle national 567 225 165 957 

FÄLLE Europa 

Kartel~ und Marktmachtmißbrauch (EU) 270 79 41 390 
Fusionsfalle (EU) 287 105 66 458 
SUMME Falle Europa 557 184 107 848 
SUMME Falle 1124 409 272 1805 

SONSTIGES 

Admmlstrabves 115 13 17 145 
Internationale Angelegenheiten 51 27 18 96 
Legistik 43 10 6 59 
OECD 15 2 2 19 

Wettbewerbs kommission 18 3 4 25 
Diverses· 243 77 50 370 

SUMME Sonstiges 485 132 97 714 

1609 541 369 1 

Vergebene Ordnungszahlen Ausgange 

2002 3272 579 

1. HJ 2003 4021 599 

3 Quartal 2003 1892 333 

4. Quartal 2003 1917 255 

1. Quartal 2004 2138 334 

Apr.04 720 80 

SUMME 13960 2180 
• Angelegenherten des GenerakJlrektors, 
Allgemeine wlltschafthche Angelegenheiten ua 

(Anme~ung ' Das erste TltlgkeitshaibJahr der Behörde, also die 2 H~lfte 2002. zetgt etrlen gegenOber spJteren HalbJatven 
merkbar h6heren AJc:tenanfa. Otes l)eg1 an der OberlOhi'l.A'lg der tos neue Aklenverwahungssystem Obemommenen ..Altaklen
Bereinigt txn dtese Ist wohl von einem nur leicht schwankenden Aufttommen auszugehen J 

Ergänzend ist zu betonen, dass damit lediglich eine "papIermäßige", aktenmaßige 

Übersicht gegeben wird; und auch dabei werden die zahlreichen allgemeinen An

fragen und ihre Erledigungen, wobei Sammelakten abgelegt werden (ca. 160 

6 
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Oronungsza~le~ se,t : 7 2003 davJn e~Na die Halfte Ar~",or:e~ de' B\NB: gar 

nlcr',t berucksichtlg: An dieser Stelle se, erwahnt dass oie BWB im Zuge von Er

mittlungen ,m Berichtszeitraum 13~ Auskunftsverlangen versendet hat Solwe 

Auskunftsbegehren richten sich an Parte'en eines Ve'fa~'ers orjer an D"tte J"d 

bestehen In st,ukturlerten sehr umfar,grelchen F'a':Jer'kata'cJen die ein ,J~~'as

sendes B,id zu e'nem konkreten We:tbewe'bsp'ob;e~ iZ B Abgrenzurg des rele

vanten Marktes I verrr,lttel~ sollen Sie sind - we be'e'ts erwarnt - quant,tat,v ,wj 

qualitativ ur'fangrelch Die A~~wcrter, auf a,e Fragen n',Jsse" er,tsprec:,end aL.S

gewertet werden was nlc~t L.nerhebl,che RessJ,Jrcen ,r, Ans~rucn nlmnlt N,e!lt 

aL.sgewlese~ sind aucn oie In- und auslanolschen Sitzungen Besprechungen 

Vernanaiungen Vernehmungen Interventionen 17 Bauen HausdurchSLlchCJng 

und Nachprufung mit Koml11lsSlonsbeamter I deren ZC] lll Lcgenst ur1d die r'31,.i

gemaß nicht nur v'el Zelt In Ansprucr nehr~en sC'lderr' auch beac'1t'lc!-e Cl.la ' ta

tlve Kapazltaten erfordern Es sei ,n j esem Zusam,nennang .rsoesoraere aL,eh 

auf "GroSverhandlurgen" (n".lt Dutzenden Te'inenmern! n~lt Groß:nst't.lt oren 

i. Banken ORF Energle.Jnternehrr.en ete ' c,I'1gewlesen eie ll'crtneberbe o:::",r 

"routlnemaßlg' abgewlcke:: werden kcnr,en 

Nur neDenbel sei In diesem Zusammenhang auch auf die angeschlossene Unter-

11 lage verwiesen welcher zu entnehmen ISt dass auch d'e a'iermcisteCl "gewch"l -

chen Referenten I,also solche ohne F'xgeral:: 'aL.ferd I" erheblichem ;',,,smaS 

Uberstunden leisten die zu e",em nicht ganz une'hebl,che'" Te I neht f ral1z ei , 

honone,: werden konnen 

Nccn ein Wort zur'Qualtatsfrage" Es ist ur,aoolngbar je spez,fscne AUSOI,

dung der "casehand;er' weiter zu verbessern ctWi] In RIChtung zusatz"cr,e Ge

nchtserfahrung Rhetonk Verhandlungstechnik Sprachen 'nternatlonale [rfarl

rung Austauschprograrnme ISchulungsprograr1me,1 furcaserandler' gibt es so

wohl auf der Ebene der Europalscher Kom""sslor a's auch m ECA- bzw ECN

Netzwerk zwar relchl:cr Die BWB kann aber d ese Mcgl,ch<elten de'ze t n,,;, 

hochs' r1argirlal i.urd VOr allel'" bloß hochst <urzfrlstlg, nJtzen we,l die erfo'der 1-

che Anzarl von caseharcdlern nlcnt '/o'har'den 'st L.rd daher z.lsa:z'!c~e 'AL.5'al 

le" nicht zu verar,tworten wareG 
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Es sei m ubrlgen aber argemekt dass die erst seit 1 72002 bestehende BvVB 

bereits set 22 3 2004 va'" Rechnungsrof gepruft wird 

III 

Die Ertwlcklung des europalschen Wettbewerbsrechts ,st vor al:em du'c~ d.e 

neue Ratsverordnung 112003 zur Durchfuhrung der In den ArtiKeln 81 und 82 des 

Vertrags niedergelegten We~tbewerbsregeln und durch die neue EG

F uSlonskontrcilveroram,ng 139/2804 gekennzeichnet 

Die erwahnte Verordnung 1 '2003 dezentra:'slert den Vo·IZJg des europa:sCllen 

Wettbewerbsrecnts und uberantwortet den C1at,onaien \Nettbewerbsbehorden we-

sent',che Aufgaben Die Artikel 81 und 82 EGV Sind nunmehr J~mlttelbar von den 

nationalen Wettbewerbsbenorden zu vollZiehen Die RealiSierung dieses Para

dlgrlenwecrse's beruht :.J a I auf derl 'nstitutionaliSierten NetzwerK der europal

schen Wettbewerbsbehorden :European CO"lpelt!on Network ECN I und auf ei

nem relatiV komplizierten Ißdoeh außerst effiZiente'")) Konsultatlons- und Kom'nu

nlkatlonsmeer.anlsmus zWischen Eurcpalscher KommiSSion und nationalen VJett

bewerbsbenorden ,bzw nat,onaien Wettbewerbsbehorden untereinander: 

Zwar Sind die erwahnten Verordnungen formell erst mit 1 52004 ,n Kraft getreten 

In V'Jahrhelt ·'Ieben'· sie aber bereits lange was man IU a, daran erkennen kann 

dass es n cht nur langst das noc,", un'fangre'che'e Id,e Wettbewerbsbehorden der 

EFTA-Staaten elnbezle~,ende I Netzwerk ··Ewopean COr'lpetlt'on ALthofitles· 

(ECA', gibt sondern dass cas Netzwerk bwelts la'lgst er:o'g'elch arbeitet und 

auch die ELropalsche KommiSSion rnerr Clrd mehr Falle terelts ,n letzter Ze.t de 

facta den nationalen Wettbewerbsbehcrden uberantwortet rat So Ist z Bauch 

die seit Dezember 2003 In den osterreichischen Medler n'ehcfach kOr"r,entlerte 

Beschwerde der BACA gegen den Haftungsverbuno der Erste Bank . r"i: 

gravierenden Inrpllkatlonen auch auf die Novell,erung des Bankwesengesetzes 

und des Kartellgesetzes durch BGB! I 20021131! pronrpt bel der BWB·gelandet· 

welche Ih'e'selts - aL;cr unter personlicrer Beteiligung von Kornmlssonsbearnten 

- Gesprache und Verhandlungen Ir Wien fU'l1 e·n Ver'ahren beim Obe'iandes

gericht Wien als Karte:lger;cht eingeleitet hat und daran als Antrags:elier 
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Wie'l als Karte'lgerlcht eingeleitet hat und daran als Artra:Jste ler ',se'::Jstversta'lc

Ilch w,e das aLen sons: Irlri'er der Fall Ist. a~ch ,n Ger, rT',unal,chen Gerlcntsve-r-

handlungen) mitwirkt mit oer F,nanzmarktaufsIcht zusammenarbeitet uf'd IClsge

samt auch hier die neue Ara der Ratsverordnurg • '22:;3 De'e,ts seit Monaten -

von al'en Bee;llgten iln~i Europalsc'le Kommlsslor, xa betrof"ere Banken - cz':; 

Sr;a'kassenlrstltu\lonenJ oegrußt - tatkraftg vectllrkl,cr,t 

Die Vernetzung Idamlt fu' die BWB Au'gabenerwelterung auf eJropa scre' Ebe

ne Ist Insgesamt - vor al'e,.,., In den 'etzter Monate'l - gewa,tlg gewacrsen D,c

persoClel' i,sowohl qua'l: tatvals auch qua,ltatl'/) rrelst gut DIS sehr gut a,.sge:stat

telen - Wettbewerbsbehoraen \bzw M,n,ster,en, der Beltrlt\slanaer lund der Kan

dldatenlander aber z Baucl, Chinas! suche" den kOilk,eten perSC"lche,-, I<at 

und die Unterstutzung de' BWB ece"so Wie de BWB aucr mit aurtvendge-1 Are

:'agen F'ageboger Reviews etc der verscheoerster eurcpalschen "r,j aL,s'afe

dlscren Institutionen In steigendem Maß relch:,chst'versorgt Nlfd 

Im euro pa Ischen Zusammenhang zwei Belsple!e 

a! Die 'Central European Comoet,t,on Irltlat'vE: ',CECII e'n Kocpera:cnsfcru'" 

der WettDewerbsbe'lcrden aus Polen Tschechien Ungarn S,Ot.en,e'l uno 

der SlowaKei veranstaltete In Zusammenarbeit mit der Europalschen Kom

mISSIO'l am 194 2004 ,~ Krakau einen wettbewe'tspc'ltlschen 'Nc'kshcp 

The",a der Tagur,g waren Unterslichc,ngstechnken In Ka'te Iverfa~rer ','.'0-

be, d,e Fragestellung auen ar riard kO'1<reter Fa le aufgearbe,tet vlurde D,e 

BWB nahm erstmals an einem Worksnop von CECI 'Im April 20041 te,' Das 

Treffen bot eine ausgezelchr1etc Ge!egenhelt d'e A'ce'tswe se der V\'ett8e

werbsbehorder der neuen r1ltteleuro~alscrcn Mltg ,eastaater ken'len Z,J e

r,en Kontakte zu knupfen 'Jrd 'Netzwerkeffekte" zu ge- eren D,esst '''50-

ferne bedeutsam als mit der fOGscnreltenden wlrtschaftlic.hen Integ'at,on ale 

Zahl Jener Falle ale eine Kooperat'on mit den Wettbewerbsbeho'den de' mt 

teleuropaischen Nachbarstaaten erforder'l deutliCl" zurerrren ','II',d 

bi Ir:] Bereich des Schle'lenguterverkehrs erging Dere'ts aen 31 72003 Oie E.n

lacung der Euro~a schen Komm,sson Generald:reKt,erl \NettbewerD ZC;fll 1 

Treffen des European Competltlon Network of exper1s In the rail t'ansoort 

:;ector" I Rad Transport Network) am 8 102003 an d'e Mitgliedstaaten Dies 
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mt Bi,ck a~f d,e neue Ratsverordnung 1/2003 welche 1 52004 In Kraft ~ra: 

und eine InstltutlonallSlerung e'nes Netzwerkes der Behorden Im Zusam

menhang rnlt dem VoIIZLg des europa'scnen Wet:bewerbsrec'1~es vorsleh~ 

o eses Netz 'm Bereich Schienenguterverkehr dient als DlskJsslo~.sforl'rr 

aber auch zum Aus~a'usch von In der PraxIs gesammelten Erfahrungen der 

Mitglieder um einen geme'nsan1en e'fe,tlven Z~gang ZUr Anwendung der 

Wettbewerbsregeln zu entwiCKeln In diesem e'sten Tre'fen wurder' e nem 

Situationsberrcht uber den E,senbahnsektor ausgearbeitet von der Europal

schen Kommission festgestellt dass der Wettbewerb erst langsam einsetzt 

und die Liberalisierung ,n den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich fort

geschrrtten ISt Da aber e,ne generel:e Uberslcht uber d'e VVet:bewerbssllc,a

:,on :n den einzelnen Staaten fehlte kamen die Teilnehmer des Netzwerkes 

uberelrl In den Jeweilgen S~aa~en e'ne Ai Informelle Marktuntersuchung 

durcnzufuhren ,zeltl,cher Rahn',en are Mcr,ate: Der BWB oblag es d'e 

WettbewerbssItuation auf dem cstecrelchlschen Mark~ Im Sch,enenguterver

kehr zu untersuchen In erster Linie galt es zunachst einen Uberbi'ck uDer 

die rechtllcr1e Situatlo~ zu gewinnen und zwar 

• Umsetzung der EU- Rlcntllnlenpakete :RL 2001/'2 2001/13 2001/141 

• Abgrenzung der Zustandlgke,ten ZWischen BVVB 'VVettbewerbsa~Jfs,cht, 

SCG-SCK IWettbewerbsaufslchtlJBMVIT IKonzesslonsertel:ung an EVU 

EVIU Zulassung der Traktonl 

Zur Klarung dieser Punkte wurden zahlre'che Gesprache m:t dem BMVIT 

und dem Schienenregulator ISCG) gefuhrt In diesem Zusamr:1er,rang ISt zu 

eewarnen dass dies der Beginn einer Intensiven und fruchtbaren Zu sam

menarbe,t (standlge :nformelie Kontakte der Exper1en Unterstutzung auch 

bel Zusammenschlussverfahren faiis der Bereler, des Elsenbah'1sekto's be

rcJhrt w~rde - Siehe Cargo Center Graz) der BWB m:t der SCG wa c Ur~' c'e 

wetlDewerbsrecht:,che S,'uatlon arT' Markt festzustellen Iwer neue Mark::el,

nehmer Sind rnt welcren Pcoblemen die neuen E'senbahnverkehrsunte r-

nehmen [EVU's] Zu kampfer. haben e:~! wurden "ragerkataloge ausgear

beitet und an eine Reihe von EVU s IAnzahi der befragten EVUs rrc"tete 
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SIC~ ~ach den Ressc'Jrcen de' B\NB ledlglcr, el,e Mltarbeltenn ~onn:e m:t 

dieser Arbe,t quasI neoenbel . oetraut weraen I ve'schlckt 

1'11 Anschluss 'Ylussten die Ar-twor:e'l . al'e Be'ragter, antwortete" a"s~e

wertet werden Ir, den [T,elster, Fal,ent.arer~ zusa:zilche Telefonate "ot'g 

[benso wurde ein eigener Frageboge'l fur die OBB ausgearbe~e~ E~:le 

Febrc.;a' Arfarg Marz 2004 er'9 I1g eil' zehnseitiger Bencn: an Cle E~'c~a,

sche KOlT'rrISSIOn 

VoraUSSIchtlich wird die nachste Sitzung des Ra : T'ans~o'~ Nework atcar-· 

9'9 VOC'l Einlangen der elrzelnen Landerbencnte I~- Juni stattf,.nde" Zc.;ce"c 

wlrj rntunter e,re gernelnsarrce Tagurcg al:er Sch,c:ner.regulatoren m,t oe' 

Arbeitsgruppe NCA Rallway Experts Network ar-gedacht Eire eigene Task 

Force Schienen regulatoren uf'd eine Task Fc'ce NCA Ra,lway Expe'ts Net· 

work w'urden be'elts geg'Urldet 

2 Die BWB Ist sehr stolz aarauf sagen zu kQr-rerl dass de v!e::al~gen Ak:,',:ate', 

Ihrer extrem kleinen "Manc-scha't" auch auf europalscrer Eoene 1~'1'1er eiter res: 

: v erwahr,t we'den w'e etwa ar- 15 urd 15 ,; 2~~4 ,n St Gallen Deml i 1 Inter

nationalen Kartellrechtsforum IU a I vom Prasldenter1 des EFTA-Ger'chts~c's 

Prof Cilrl B,Jllc!c'llbac!w( V0'11 Pras dent"n des Deutscher Bc.ndeskarte 'alpts 

Dr U/,f B:J~.le u'ld nicht zuletzt \/on' zus:ar:d!gen l/'.Je~tt'e'~·/e~t:Sr\or;~,;r:ssar P~of 

,';1ano Montl \vergielche etNa auch ale bel oleser Veranstaitung verwenoete 11U· 

mOllstische Skizze uber das netwo'K ECN '''l'( elnlgerl playe'n als "sp deT'en 

darunte' be'11e'~erswerterNe,se n-meri",n axn cer Bei"order'lelter ce' B,,"'.'B' 

Hohes Lob und Dank fW je BWB e'nte:e deren Bec,crce",e,ter z B aue!l am 

6 520G4 vom Generaldirektor fur Wettoewero der Europalscnen Komm'ssior 

Ptli/lP Lowe anlassllch der ECA-S'tzung In Tller 

3 Konkret ISt die BWB wahrenc der Berlcr,tszelt . teils Intens,v mit 291 europal· 

schen Kartell· uno Marktmachtmlssorauchsfa'len bzw Fus'onsfa"en cefass'Nor. 

den 
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Fiel knapp vor Beginn des Ber!chtsze,~"aumes d.e Entscheidung der Kommission 

den Zusammenscniuss Ve"b~r,diEne"gle Allianz C'l.: Au"agen zu genehn'lger' 

ISt fur der Zeitraum ab 1 72003 neben der Grundsatzentschelcung .m Fal' 

M:crosoft ,COMPi377921 Insbeso~dere die Genehmigung des nlederlandlsch

os terrelch,schen Br au-ZL.sa",' r"e nscr I ~sses HelneKen,BBAG ~ervorzur eber 

Die Europalsche KommisSion 'urrt u a eine UnterSUChung gegen die beiqlsc~,e 

Architektenkammer wecre er'e I raib I verblnd!,c'le Honorarordnung herausglDt 

Dieser Fall gilt als ein Pliotfa:1 fue der. Bereich jer Fre,en Berufe welcher se,t 

meh c als e'nem Jahr ,m Mittelpunkt der Kommlsslonspol:tlr\ steht uno a~C, ,j e 

natloralen Wettbewerbsberorden s~ar\.; beschaft'gt Die BWB arbeitet derzeit - In 

enger Zusammenarbeit r1'lt deo Ecro~a'schen Korrrr,lss:on - an einem Lage- UI'd 

Maßnahmeberrcht UDer die osterre,chische Situation de" F"elen Berufe den se 

Im Herbs: 2004 der Europalschen KommiSSion ubergeben wird 

In einer ganz anderen Branche - EleKtronik bzw Infras:ruKtdr fur Elektriz.tatse,

tungen - toat d'e BWB der Europalschen KommiSSion fur eine Hausdurcr.su:hung 

iNac'lprufung) In einem greßen os:erre'chlschen Konzerrunternehmen d,e Ige

maß WettbGi verp~lcrterde Ass'stenz geleistet Se war dabe' nicht nur Koordi

nator zWischen Kartellgerlchl \N,~scnaftspollzel und Europalscher Korrmlss,cn 

sondern sie hat mit einem Tearn von "casehandlern' die Inspektoren der Gere

ra 'direktion Wettbewe"b be, der Hausdu"cc,suchung se'bst un.rlllttelbar unter

stutzt Derartige HausdurC'lsuch~ngen weraen - 'm ZL.ge der neuen EG

Verordnung Nr 1/2003, auch In Osterreich Ir, verstarktem Maße vccgerorrmer' 

werden 

(Auch zur Durchsetzung nationalen osterrel:.'llschen Wettbewerbsrechts '1a: es 

ubrrgens eine erste Hausdurchsuchung gegeben Die BWB hat auf der Grurc'a

ge ew.es von Ihr emger,olten richterlichen Befehls des Oberlandesgerichtes Wien 

als KarteJ,gencht am 23 3 2C'J~ CJn~er tatKcaftlger EInbindung der Bundespol'zeldl

rektion W'en !Krrmlnalamt KrIminaldIrektion 1 Re:erat 3) 1"1 Raum Nederoster

reich e ne \I:elstundlge Hausdurchsuchung durchgefuNt Gesucht wurde r'ach 

Unterlagen bezugllCf" angeblcrer Prels- und Mengenabsp"acher des betroffenen 
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Urter'1ehn'e'1s m't Wettbewerbern Die Unte,lagen Jnd Daten werden Jetzt e"'

gere nd unters~cht I 

IV 

Fur den osterreichischen 'Nettbewerbsbere,cn - die GrerZe'1 zu n
, e~,cpalscnen 

Wettbewerbsberelcn s nd 'red ch sehe f'e"eno ge .... crden - ,st :olgendes festzuhalten 

Es gibt In Osterreich noch 15 In das csterrelchscl'e ,Karte,l-eg,ster "Jefuh-t,c n
' 

Oberlandesgencht Wie" ais Karteliger ch!! e ngetrage"~ Kartelle Diese e,ngetra

geren genehmigten Kar.el!e sp,e:en ailerolngs was die Tat'gke't de' BW8 te, 

tnf4 kaum nach eine besonoere Ralle 

Von gro"erer 'INtsc'1aftkher Bedeutung warer :rel"Cr, fOlgenae - oloß a's Be'

spiele - Kar1elifal.e 

a) Ski amade 

Ski ar,ade ISt m,t 270 SCh,l:ften und Seilbahnen und einer Pisten 'ange 'leI' 

865 Kilometern der mit Abstand groß+e Sch,verb'Jrd OS',e,'e cl,s Er ~r"asst 

die funf SalzbU'ger bzw stelrseher' SchTeglore'1 Salzb~rger Spor~ .... e,t ,F,d

chau Rads:adt ete I Scrladrn'1g-Dacr,ste,n-Tauern Gastelner1al HOChKO

r'g und Großarl:al 

Vert'agl,c,he BaSIS fU' ale Zusammera,be,t 'Jen zwe, D-Jtzend L,ft, und Se,,

bahngesellscnafter; 'st el.'le 5chrlftilcne Koopera!lons- und Un'sa~J:ver.e'

lungs-Verembarung Diese regelt nlc.,t r'Jr der' al~er1 Reg,c'1er gen-e:r'sa

nlen SCh'pass und die damit z~sanrmenhangerden E1tsc"elc~ngs- Ko"tro,

und Erlosauftellungsf'agen, sondern verb,etet es den e,nze,nen Schlgeb'eter' 

auch Sch:passe oder LIftkarten fur d'e E,nzelreg'oren arzub,ete'1 A~sge, 

nommen Sind nur Sieben Im Verbundraul'1 :'egende Klenstsc'''geDle:ewoce, 

der Kooperat:onsvertrag auch fur deren Tallfe e:r,e ze,:ra:e Pre,sfestsetzung 

vors'eht 

13 
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Auf Grund cleser Sachlage hatte die BWB ebensc w'e die BundesarbeIts

kammer beim Karte"gerlcnt eine" Antra~ ge~'a:.\ § 8a Karte'lgesetz e,'1ge

bracht, um gerichtlich zu klaren dass In Wahrheit ein Kartell vorliegt 

Mit Beschluss vom ~ 0 11 20C3 ste Ite das Ka'tellge'lcr,t antragsgen'a:.\ fest 

"efass eile Absprache von Preisen (iUre!1 (ite Mltq/lCcier efes SC!II',.(Jrburi(!Us 

Arnndf::? eile Absprac11e uber (ias o/I//c/I Ge/l/et (u/ clas eile Karten GU;/"'-

kelt t)(jbun uncJ ciJS VertJot cJer Ausqabe bZ'.',' rakt.'::-chu Nlclitangu!Jof ','on 

Kar1en fur (110 Lifte loeflqlrC!, olflzeinor ReOiOnOfJ ,'nnorf)(JlD des Scili',/vrbUliclus 

Arnacl6 eiern Karte//gese/z unter/legt' 

Auch nach Auffassung des Kartel!gerlcntes ISt Ski amade ein Vere nbar cH',gs

~arte:1 :n der Auspragung eines AbslcntsKartelis Das Karte:lgenc~t tei te 

at..ch die Auffassung dass weder die Ausnahnletatbestande des § 4 I Lan

derkompetenz) uno des § 5 iTarlfaufSlcrt des lJerkehrsr",nlste's: 9re 'er 

noch e'n Bagatellkartell Igema:.\ § 16 KartG) oder ene "egestellte \/erelrba 

rung IPauschalarrangement gemaß § 17 Abs 3 Z 3 KartG I vOrl,egt 

Die SIchtweise des Karteligerrchtes decKt Sich nahezu zur Ganze 'lllt den 

Auffassr.;ngen welche die BWB Im Zuge des umfangreichen - Verfanrens 

schrrftllch und r'1und',ch vo'gebracht 'latte 

Die BWB hatte wiederholt betont dass sie mit dem Festste,lu,,~sve'fa~'e'; 

gegen Ski an1ade nicht bezweckt den gemeinsamen Schlpass als sOlchen 

zu gefahrden D,e BWB sle~t Ih'e Aufgabe vlelf'lehr darrn entsprechercJ derl 

Auftrag des Wettbewerbsgesetzes gegen Jene Bestln1rrl:.Jr1gen des Koopera

tlonsvert~ages e,nzGschrelten welche die Wanlfrelhelt der elnze,nen Kc,nsc

menten unzr.;lasslg elnscnran,er. und die GestaltungsspIelraume der Inl 

Schlverbund vereinten Unternehmen chr,e zw.ngencen Grunc einerger 

Die Gesel'schaften von S~, amade haber' gegen den erwahnten Bescn,uss 

des Kar:e,lgeCichtes Rekurs erhoben Die BVVB rat eine ur'1fassende Gegen

au:.\erung zum Rekurs eingereicht 

14 
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Paral,el zurn gerichtlichen Verfahren wurde von de' BVVB Igernelnsarl r'lt 

der Bundesa'beltskan'rner! der 'Neg cas Verfahre~ cu'eh eine eT'/E"leO'll

liehe Regelung zu bee'lder, v,,'el!er beschnten .... '\.'et~::;.ewerbLch re;evariter 

Kern Ist die Fre:gabe oer Preise oer E,ntageskarten fU' al'e SCh'geb,ete E ne 

E:'llgung Ist dieser Tage ewe't worden 

b. Bankornatkassen-Systerne 

Das Kartei!ge"cht hat arn '7 12 2003 'es~gestel't ~ass j,e E,jro~ay A,.st·a 

Za'llungsverkehrssysterne GrnbH 'oNler 

• ein Abs,chtskartell mit Ihren Vertragspartnern '. DraKtlseh al'e osterrelch'

schen Banken) l'l Bezug auf eine Vereinbarung des Bankomatver~ra]es 

vere,rbart hat sow e 

• :r.re marktbeherrschende Ste,lung 1.85 - 90 '/ Marktanteil auf derl Mar'.: 

fur unbare POS-Zahlungssysteme Barkconat,assenZah'G'lgen I ja

durch n'lssbraucht hat dass sie rT' Ra~rner ces Ball kon13tvert'ages n'"t 

''lren Gesellscr,aftern ]das s,r.d praktlsen alle osterrelcl1lscnen Kredlt'I'st'

tutei vereinbart hat dass diese sich led'g'lch rl't Ih'er Zust,n'n'Gng a'l 

anderen Unte-nermen die Sys~eme ',li a,e L.nbare Zarl.lngsabwlc" cng 

betre,ber. bete"lge'l durfen L.ndwelte's "" Ran~len des BanKOlllat

vertrages fur nicht von ,nr verwendete Systeme de' Abw:ckl~r'g ces ~rl

bare'l Zahlungs·/erkehrs Tcansakt:8~sgebc1f'Ien ',ere 'lbar. hat eie "1 

Vernaltn s zu cer C3'V erbcac~,ter, Le sur~g czw der von E"rcP3Y 

Austr,a fur die Ihr erbrachte Le,stung zu bezanlenden Tra.'lsaktl:J"sge

buhr sachllcr unangemessen sind 

Die En:sche,dung des Karteilger,cntes w,rd Insofern weltgenende !\usw"

~ungen auf den Markt fu r Bankonlatkassenzahlucger haben als INettoe

werbern der Europay Ä-Gstna In Z'JKunf: r:cr,~ mer' ,nargemesse:le Ge

buhren I Intercr.ange Fees 'I verrechnet werden dunen Die Entsche·durg 

Ist noch nicht recntskraft'g 

CI AI'flnanz-Kocperat'on 

Im JU.I 2003 haben d'e Ra'fe.sen!anoesbark 00 ',RLB 00, oie OD8rostcc

re,chlscr,e VerSicherungs ;,G '.OÜVI und die Genera'l Holclng VI8"'13 ('.G 

IGenerall! dw BWB eine ikooperat'vel ,\':f,nanz-Kocpera: on,orgelegt cl e 
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vor allem den exk:uslver, Vertrieb von Vers'cne' -Jrgsprodukten i Leben) ',:be' 

Bankstellen der RLB 00 der regiona,en Ralffe,senbanKen ,r, 00 der Hypo 

00 und der Hypo Salzburg d'Tlfasst Durch das Vorhaben Ist es der RLB 00 

mogllch Ihre PrOduktpalette t..ber reine Bankdienstle stungen hlraus auch 

auf Verslcherungsprodu,te auszuweiten Fur Generall bietet die Kooperation 

den Vortel! dass zusatzlich ZU'!l eigenen Vertrieb sowie zum Vertrieb uber 

Makler auch ein reglora. 11'1 Oberosterrelc'l und Saizburg) starker VecCr!ebs

partner tat'g wird 

Nach weitlauf:gen und 'angwierigen Gespracher-. '!llt den Pa'ie:en bzw eini

gen zusatzilchen Angaben und Erklarungen hat die B\NB an' 10 122003 -

auf Wunsch der Parteien - erklart dass lausgenend von den vorgelegte:l In

formationen) die angesuebte Kooperation derzeit nicht bedenklich erscheine 

Diese Beurteilung basiere auf aem Kenntnisstand der B'NB vom August bzw 

Dezember 2003 und schließe eine spatere abwelcnende Bewertc,ng jes 

Saehver'laltes 'llent aus 

dl Zahlunqsverkehrsajlla~der~~oßbanken 

Die 3 Bankeng'uppen Bank-Austrla/Credltansta l( Erste Bank und 

PSKlBawag haben ,bereits 1'-:; Dezember 2002', die Zusamrrenleg-Jr,g her 

ZahlungsverkehrsabwIcklung In ein iKooperatlves) Geme,nschaftsunter

nehmen I 'Zahlungsverke!lrsgesellschaf("/ZVG) angemeldet Mit dem Vorna

ben soll d,e gesamte AbwlcK.t..ng des In- und auslandischen Zahlungsve'

kerrs I al'er Privaten und geschaftilchen Girokonten) der 3 Fl.narzlnst tute 

al.,sgelagert und 1r1 de' ZVG zentra"Siert werden sie Wild ca 55 'Ie a,ler os

terrelch,schen Zahlungen abwlcke!n Von der ZVG werden d'e Berelc!le Ve' 

tlleb Produktmanagement und Konditionen n.cht erfasst 

Die BVliB hat 1.ln erger Z-Jsammenarbe,t mit dem B~ndeskarte'larwa'!l I'ac" 

umfangreichen Ermittlungen und Vernandi~ngen mit jen bete, l gten Bar-ken 

In den letzten Moraten er'e'Cht dass das Kartellgellcht am 11 i 2003 das 

VOrhaben nur unter folgenden Au'lagen geneh'ngt 

• Die ZVG muss Kosteneinsparungen durch Vorteile fU' EndverbraL,cner 

I.Gllokonterlnhaberi In folgender Form weltergeoen 
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Ab ODeratlve'l1 Tatlgwerder des Urte're~"'e~s I rlch: vor t,tt:e 20:4 i 

darf die Uberwe'sungsdauer ,'1 98 ',', al'er Fal e maximal fol]erde DaL.ec 

raDe~ 

e,n Tag bel UberwelsL.ngen zWischen zwei Konten d'e bel del"se '· 

ben Kreditinstitut gefuhr1 werden 

zwei Tage ,n allen anderen Fal eo 

: Nach BerechnLnge~ der Arbelterkamcner we,cr,e gegen aas Vornabcn 

ebenfalls Beden~en erhoben hatte ergeben s'ch durch diese Verk~'zur

gen der Uberwelsungsdauer f~r G,co<on:enl['haber E rspaccwgen vore C'S 

zu (13 M,o Dro Jahr! 

• Daruber hinaus besteht die Verpfllcr,tung Vortel,e ,n Form von Eff,z,e',z

steigerungen welche die ZVG-Mllgllcdcr 11"1 Ker"ljescl'aftG'rckc:'to' 

lukrreren an den Erdkemden weiterzugeben 

• Gene~,rrlgung der ZVG n~r ~~.Y :: '/~ Jarire I ~ach Ah,al.~ 8er Gt:

r,enln]ungsdauer muss d,e ZVG neu gepruf1 DZVI angerleloet werder 

• Oie B,noungsdauer u~d aussc1llleßliche Bez,Jgsve'pfi chtung ',J' 8 e j 

G'undU'1gsunternehmen Wll8 zeltllcn besc~·an<.t 

• Fur Kunftl'] ~eu hlnz~::e1ende Banken bes1ent ubernaupt keine exklusive 

Bezugsverpflichtung Diesen steht die ZVG zu 'l'=~t dskrm ~e'e~cer 

BedlngcJngen offen 

J,ese Auflagen stellen slc~er dass auf dem MalKt fur Zah;ungsverkehr 

I Fernzanlungen) Wettbewerb bestehen ble bt up-j jass Vertra~=he' und 

'N!rtschaft Vortel!e von de' KosterersDarn;s cer Bani\en er~a'tec' Ubel e'e 

Elnhaltur1~ der Aufiagen rwsser, d.e Ban~eCl jer BV','B I ~'1d oel" BL.noesKar 

tellarwalti regelmaßlg berichten 

1'''1 Anschluss an die Genehrrlg~ng ,st en Partner der Zan.ungs'Jer,ehrsa'! anz 

aus bet'lebswlr1scha'tI,chen Uberlegu,nge~ vorl gemeinsamen Vornaber, zurcJCK

getre~en 

2 In das Kar1e"reglster eingetragen Sind derzeit 1592 vcrtka!e Ijertr_ebsb.c'j~rgt'~, 
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Die Behandlung vertikaler Verc~lebsblrd,J~gen sp el:e .n ,jer BeClcrtszelt - I~soe

sondere aufgrund der Kfz-Gruppenfre,stellungsveroranl,~g' - - e,ne oedeute'lde 

Rolle M!t 3092003 Ist naml:ch die Ubergangsze't der Verordnung lEG i 

'40012002 I Kfz-GVO ) ausgeiau'en Die Hersteller,lmporieL:e haber Ve'trags

muster Ihrer Vertriebs bindungen angezeigt 

Oe schwerpunktrlaß:ge Pru'urg dieser Verelnbarunge~ anhand der Vorschriften 

der K'z-GVO ourch die BWB 'st rnlttler-vele weltestger,end abgesch'csser D.e 

meisten der gepruften Vertrage enthielten e.nze'ne Bestlmml,nger die wetbe 

werbsrechtl:che Vorgaben nicht oder nur unzureichend beruckslchtlgten Davon 

betro'fen waren Insbesondere d,e Bereiche Meh rmarkenve1rleb Standortrege

lungen SOWie Verwendung von E:satzte"en anderer Lieferanten In diesen Fa:ren 

wurden von den betreffenden Unternenmen auf Betreiben der BWB praKtisch 

durchgang:g Erganzungen und/oder Klarsteilungen vorgenommen Die BWB hat 

auch darau' hingeWiesen dass sie die p:aktlschen VVlrkurgen d'eser Ver:'age 

beobachten und bel Verstoßen gegen die Kfz-GVO prol1lpt e,nschre ten '/11'0 

3 Eine relativ große Bedeutung haben nach wie vor unverbindliche Verbandsemp

'erlungen Derze't sind 51 unverb,nd"cre Verbandsempfehlunge'1 1'1 das Ka'tel l-

register eingetragen 

In einem Fall (Flnanzdlenstlelster NO) hat die BWB (gemeinsam mit dem Bun

deskartellanwalt) einen W,aerrufsant'ag an das Kartellge'lcht gestellt wo'auf der 

betroffene Fachverband seine Verbandsempfehlung zuruc><gezogen hat I~ el~em 

zweiten - ganz ahnlichen - Fall der F,nanzd,enstle,ster In ganz Osterreich betritt 

haben BWB und Bundeskarie'larwalt ebenfalls WIderrufsantrage gestellt das 

Verfahren Ist Jedoch noch anhar,glg Weitere Verfahren s nd n Vorbere Lwg ~zw 

werden eingehend gepruft 

Große SchWierigkeiten macn:e j,e Anpassung der unverblndl'chen VerbandS

empfehlungen an ale PraxIs der Europa1schen Kommission und oie einsen'ag g2 

Judikatur des EuGH Uberbl,ckswe,se sei dazu fo:gendes bemerkt 

I. ' 'v' ,.:.~., :: .? ,-,' ,', 'e-"::,,' :; • _ .. 
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20C3 uberpr~'te d,e BWB neoen den ne~ angeze,gten auch alle bereits 1n1 Karte!l

register eingetragenen unverb,ndl,cner' Verba"dsecT',pfe"I~~gen luVE, :m H,re ',:, 

ad deren Verelroarkeit mit Vorgaoen Des cslecceicr'sc~er, und e~rOl=aiSCnen 

'Ne:tbewecbsrecn:es 

In diesem Zusammenhang wurde der B~raesrncJrq cer Pr,o:ographen oere,lS Im 

Feoruar 2083 nachdruckl,ch empfohlen die In oer vor' I!'r hera~sgegebener' u \jE 

B,lohonorare entral:enen FIxpreise durch Ka:ku,alionSiicrll r,en zu ersetzen Da 

die Bun,deslnm.ng d'eser Empfehlung nicht folg:e sondern ,m Mai 2003 die ~VE 

nach Vornanme einiger Prelsanpassunger neuerlich deM Karte:lgeilcht anze,,~te 

bean~ragte die B\NB Im Juni 2883 bE:wn Karte:lgerlcr:: jer Bu'~ces,f~n-.w,g de.~ '/ .. '1-

derrd der uVE aufzutragen Das Karteilgerleht wies den Antrag mit der Geg'cJr

dung ab das europalsche Kartellrecrt sei zwar a~f die Vecbardsemp'eh!"rg ar

wendbar auße'haib der B,i,dhoro'are 2003 I'egecde UClstacoe d,e jen 'I: ,Ien 

Der Antragsgegneiln das Verhalten Ihrer Mitglieder zu KoorO'rlleren doku"'e'l! e

ren selen aber weder behauptet noc~ nac~gewiesen werder Gegen diese" ac

weisenden Bescr,luss erhOD d,e BWB ReKurs an ,jas Kartel,cbergerlcnt Die BWB 

stutzt Ihre Rech:sanslcht auf die Enlscheloungsprax's der Europa'scren K0C11'l1-S

Slon Ui'd die dieser zugrunde'legende RechtssvecrL.ng des f:uGH 

Die Europalsche KommlsslonlGeneraldliekl'on VVettbeo'ierbli'-1rde ,n Desec Arge

legerhe't konsLltler! und urterstutzl d,e Recl'tsars:cl'l der B'/JB 

Das Karlellobergerlcht hat noch nicht ertschleden 

4 Ein Desonderes sehr schWieriges und arbeltsaufwandlges Thema !st de Miss

brauchsaufsl cht 

Die BVVB ISt der Auffassung dass MlssDrauchsaufslc~t - ga'lz a!lgemew ,r- be

sonderen auch gegenuber Marktbe'ler'scrern - eine der wesel't:crSler ',wen,c 

auch SC'lwlerlgsten! Aufgaben Jeder 'NettDewerbsber,orde ISt I vergleiche dazcJ 

auch Barfuß In dem ais Beilage angeschlossenen Be::cag ,'1 \/J,,,schaft und 'I!e:t~ 
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/3 
bewerb 2003 Se'te 12511 Die MIssbrauchsaufsIcht uber MarktbeherrSCher ~~d 

gegenuber unzu:ass:gen Kar.ellbldungen erfordert ~Icht bloß quantitativ ausrei

chend und qualitativ hervorragenoe Mitarbeiter sondern a~ch v,el Phantase ~nd 

Erfahrung große Beharrllchket und beachtlichen Fleiß 

D,e BWB bemuht sich gerade die M,ssbrauchskontrolle so welt wie ~ogllCt"', Zu 

forcieren Im e'nzelner sei e~Na auf folgende Falle hl'lgew,esen 

aj Tar:fsystem Telekom A'ust'la AG ITAI 

Im Jl,l, 2003 wurde das neue Tar:fsystem der TA Implementiert Als wesentli

che Anderung wurde der Mln,m~mtar,f ,M,nTi abgeschafft aa dieser Ta"f 

nicht n'ehr kostendeckend cper:erte Endkunden die Dlsner den M,nT ge

wahlt hatten wurden autOIT,at'scrJ 1'1 den Standardtallf : hohere Grundgebuhr: 

umgeste'lt Als billigste Mogllcnkelt die Anschl~sslelstu'1g von:Jer TA zu be

ziehen b e'be'l nunmehr die lauch schon b'sher verfugbarenl TlkTak-Tarlfe 

die Jeweils bestimmte Verb,ndungslelstunger Inklud'eren 

Die TA verfugt auf den Mark:en 'ur Verbirldungslelstungen uber das offent,:

che Telephonnetz an festen Standorten sowe auf delT diesen vorgelager'er

Markt ,Zugang ZU'll offentllchen Telephonnetz an festen Standorten; uoer e:

ne marktbeherrschec,de Stellung 

Den a':ernatlven Netzbetreibern {ANB! stehen verscnledene Mogl,cnke,ten 

zur Verfugung Ihre Kunden mit Te,ekomlT,un,katlonsd,ensten zu versorgen 

Sie konnen Ihre Kunden mittels selbst errichteter Infrastruktur an Inr Netz an

binden oder als Verblndungsr,etzbetrelber Ihre Dienste anbieten Dabei biel

ben die Kunden der ANB weiterhin Vertragsk~_mden der TA und bezlec,en von 

d,eser eie Anschlussleistung Durch entsprecnenden Ver:ragsabsc~~u,'1, r"t 

dem ANB e~halten, siedle Moglchke,t Ihre Gesprache uber dessen Te e

kommunikationsnetz fuhren Zu lassen Auf diese Welse konnen Dlenstle:s-

tungen wie dauerha'te Verb,r,dungsnetzbetreloervorauswahl I Carrier Prese

lectlon - CPSI ode~ Verb:rddngsretzbetrelbenwahl Ir' Einze!faIIICal'-by-Call

CbCl auf den Markt gebracht werden onne dass der ANB ein, eigenes Te,e

kommunikationsnetz biS ZUfT' Endkunden verlegen muss 
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Die Anscnlusslelsturg wird uc'ter fast ~lc:ropo:art,gen Macktver~altr,ssen er

:Jracht :derzelt ca 95 % TA, 0 e bece,ts besteherde Mog:lcr,ke,: der t=nt

Dundelurg hat bisher jedenfa,ls ,n der Festnetzspracnte,ephonle nicht zur 

Vec'ugbar<elt von Argeboten der ANB tn rele'JanterT, Ausmaß gefunrt Die 

TA bietet den ANB auch keine MogllchKelt d,e Anscr"uss,elstung bel Ihr Zu

eJnd dann an die Erdkunden weiterzuverkaufen Die ANB weraen dah(,r In 

absehbarer Zelt kein den von der TA angeootenen T:KTaK-Tar"en gle'cnwer

tlges Angebot auf aem Markt plazleren kannen Auell vor d,eserl H'ntergr~r'j 

sind CbC und CPS fur die Entwicklung des Wettbewerbs auf den Te'e'<ccn

rnunlkatlonsrnarkten von ganz wesentliche' Bedeutung 

Die Wahmogllchkelten der E'ld,<unden bem Bez"9 der Anscrusselstel'lg 

sind derzeit extrem beschrank' A"dersJerra't es 5 eh bel den Verb r'd~r-gs

'e,stungen die Endkunden uber CbC vld CPS aue" "on zah'relcr,en A"JB 

beZieher kennen Fur d ese Endkl,nden cer ANB a,e aDer ale Anscriuss,es

tung nach wie vor fast ausscnl,e:",;,ch 'J8'1 der TA bez enen 'vgl eben, 'st es 

naheliegend der gur.stJgste'l Tar,! fue d:ese Anscnluss'elstLing dee TA ZJ 

wahlen Desl-alb 'st Zu erNa1en oass I au:h I die Er'ckunaen de AN B lee

mehrt ew,e'l TlkTak-Tarlf wah1er vverje'l 'Nel: Cl ese~ l .... 'r,e;) cLe gLns:'gste 

Meg:,crke,t zum nO~Nenolgen Bezug cer Anschuss estu'lg vc, de c TA te

tet Ebenso kan'l mittelfristig erwartet werden dass d,e Endkuncer de In den 

TlkTaK-Tarifen r,kluolerte'1 Veeb ndurgs:elstungen cer TA die se :nt oer 

Bezah'ung der Arsch uss'elste:ng berets rolens ,.Olec,s nlitbezanlt naoen 

nicht verfa'ler lassen sendern k:Jns"n'leren weraen Unabhanglg von einer 

~atsachilchen KonsumlerLng ,st oie AL.SS,ch: auf die Kcstenlose Inansprucn

nahme ven Verb:r,dungsie,st~ngen In n,ch,t unbeacnt,lchem Ausmaß jeden

fa Is ein AnreiZ fur den Konsumenten Es besteht die Mogllchkelt dass o'e 

Endkunden eine etwa scnon Installierte CPS Kurldlgen werden url bel der 

Konsumlerung der tnkludlerten Verbindungsleistungen der AG nicht jedesn'a ' 

deren Vorwahl wahlen zu mus sen Aus diesen Un lstarcder' erg'b' s:e'1 d e 

Eignung des aktuellen TarIfsystems der TA die En~N c~lung des '!!ettbf;

werbs zu beelntraclltlgen 
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Die BWB bea~tragte - nachdem Gesprache mit dem Ziel einer Einigung I. Be

re;nlgungi ohne Ergeb~'s geb'leben waren - beim Karte"gencht. der TA Juf

z'~tragen diesen Mlssbr3uc~ abzusteller' und uber die TA ein angemesse

nes Bußgeld Zu verhangen 

Das Ka~ellgerlcht gab clesern Antrag statt :rGg der TA auf den Missbrauch 

abzus:e:len und verhangte ein Bußgeld \Ion € 500 000 

Die Entscheidung ,s: wegen des Rekurses der TA noch n eht 'ecr:skra'tlg 

Mittlerweile ISt ein Tarlfgenenm:gungsverfahren an'1anglg In das a~ch die 

BWB eingebunden worden ,st Eine Bere,nlgung zeichnet sich 3D 

b) Schuh Braun 

Ein Salzburger Schullelnzelhanaler ,Schun Braun; hat s,cn - nach e;nen, Auf

ruf zunl Lleferboykott gegen Ihn 1.2001) - an die BWB gewendet die caral. f 

Ermittlungen In der ganz osterreichischen Schuhbrancne gestartet hat Im 

Zuge dieser Ermittlungen die sowohl den Handel ais auch osterrelchlscne 

Hersteller betreffen hat sich bisher gezeigt dass es sehr wohl Praktiken glDt 

die rechtswidrig s'nd So Wird z B auf Elnzelhandler Druck ausgeubt unver

blndl ehe I.) Preisempfeh'ungen von Herstellern einzuhalten Der Fall wei

cher Im In- und ,m Ausland Aufsehen erregt ISt noch anhanglg 

D,e BWB st sich dessen bewusst dass d'e Grenzen zw'schen allgemeiner 

Wet:Dewerbsaufslcht M ssb'auchsaufslcht gegenuber Mark:behwrsche'rl 

und sonstigen sozusagen'wettbewerbspollze.llchen" Aufgaben aus wettbe

werbspolltlsc'1er und auch wettbewerbsrechtlicher S,cht nich: l'llmer klar z~ 

ziehen sind Im Vorjergr~rd 'Lr ale BWB steh: aber Jedenfalls nicht ,jas 

Betreiben einer bloßen juristischen "KarteLforrenlerre" I.SO etwas 'ror'lscn 

In Ansp,e:ung auf In Osterrelcn verore,tete - ,edenfal~s verb'e tel gewesene -

Gepflogenheiten schon vor Jahrzehnten Prof K,JI~"JII Scll!n!cit Harnb"rg:' 

und auch nicht das Pfiegen rnathernat,scner Okonon'emodele sorde'n aas 

nlogllchste Sicherstellen funktionierenden Wettbewerbs und aarnt funkten e-
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render Markte so wie das der BWB r § ~ Aes ~ 'Nettbewer:Jsgese:z 

aufgetragen Ist 

5 Die Zusammenschlusskontrc!le spie:: In Osterceich nach .,I/Ie vor eine sehr graSe 

Ra!e 587 nationale Zusammensch:ussanmeldungen von' 1 72Cl02 C'S Z,Jm 

3e 42004 sprechen eine deutliche SDrache '248 natlorale Z~samrrenscrci~ss

anmeldungen In der Berrchtzelt) 

D,e BVVB hait - trotz vererzelter Gegenstimmen - an ,hrer Auf;assung fest aass 

geraae In einer durCrl KMU 's gekennzeichneten Wletschaftsstruktu r Wle:;11 Sie ~ 

Osterreich vorfinden weder fur rein" lurrstlsche noch f~JI "rer" okonc n 11sche 

Dogmatik Platz Ist und eine solche weder dem Sinn r"':och den" \/,ior~'aut des cs~er

reich Ischen Kartel'gesetzes entsprache Die B'NB bemuht sd' dar,er [le, 

angeme,deten Zusammenschussvorrabe" auf Gr~rdJo,n Inr ausnahmslos

vorgenommere' eingenender Recherchen sehen ,n oer Phase I also voe einem 

allfal,:gen Prufungsverfahren auch vor aem Kartel'gerrcht 1'1 Phase 11' '/.'·~ttbe 

werbspoiltlschen NaChteilen und Bedenk',c~"elten m Verl'andl~rgsweg Gestal

tungsanle:tung"i abzu'1elfen Die B'NB setzt 'hre Auffassu"ge'l - ,nt ·jen' Bu'l

deskar!ellanwalt sowie den ber ~fssta:1dlscren 1~:e,esscr'sJertret~~gen Soz,a,

partner'! Igegebenenfalls! Regulatcre'~ \/Jettbeweroern L.na KOrlS~Hllente;") abge

stlrrrnt (Zeugenvernehmungen Auskunftsverlangen etc I - 'n der welt Gte".",'e 

genden Zahl der Falle Im Verl1andlurgsweg 1,"kc'lsersual"l d~rcr Sie veriangt 

schon Im Zuge der Phase I - Pr~Jfung von den Anrrelaern ertsprechen,je ;',~ce

rungen des Zusar1r1enscnl~ssvcrhaDens ~r'd sie ISt darlelt ,n a!ler Rege, :gan? 

oder teilweiSe) erfc'grelcr 'Diese Vcrgarlgswe,se ~at s,ch als hochst effiZient und 

ef:ektlverNlesen Sie hat mit "kClscnellgem Konsensstreben' wie das von e,r'ger 

ganz wenigen rnnderkundlgen Krrtlkern darzustelle!l ve'sucht wl'd n,c~t das Ge

flngste zu tun ganz Im Gegenteil wenn r~an Sich rur die ~/~ne IT1acht oie D n2e 

etwas naher zu betracrter und zu UDerdenken I Wenn es ge:egent':c'1 nc~t so 

geht wie es sch die Amtsparteier vors:e'ler dann komr~~t es auch nOCh zur P11a

se II nan~l,ch zu e,nem Pru~ungsverfahren ac;ch vor oem KarteiigefIcht Meist set

zen aber dann die Amtsparteien auch dort Ihre Sicht der Dinge r1':t H'lfe des Ge

flchts durch was Sich herumsprrcrt und '''~ "Kreislauf" 'Nieder cazu beltrar:;: aass 

die Anmelder spaterer Zusarrrnensch!usse ganz urd gar "'CI'I daz~ nelgen"Jr 

:;n, 
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der BWB - und vom Bundeskarte,lanwalt - besondere nicht gerechtfer: gte 

"Nachg,eblgkelt" loder Nachlasslgke'tJ zu erwarten DZW Zu erhoffen \Jedec'ln

slder' wel~ das ,Jnd bei<lagt das auc~ gehorlg dann wenn es Ihn bzw se,ne 

Klientel trlh Das schließt frelilcn ganz ~ncj gar nlcrt a~s dass - o~t von el'1 und 

den selben Personen - selbstverstanc'iCh 'harteste Maßnahl'1en" darn verlargt 

werden wenn das In Ihrem Interesse OlW oem Ihrer Kl,ente Ist In be,den Rlc'1-

tunger finden sich naturgernaß dann fast Immer auch passende Experte" ver

schiedensten "Ka:,bers", die - mehr oder !'llnder deutlich - assistieren I 

Zum Thema 'Prufungsantrage der BWB" allgemein 

Jede' angerneidete Zusanlmenschiuss wird von oer BWB eingehend {ak:enrnaß 9 

pen be: dokume,ntiert! gepr,Jft 

Ein Antrag auf Prufung aClch VO' dem Kartellgerlc'lt : Phase III w,rd n~r darr ge, 

stellt wenn 

al Der Zusammenschluss wettbewerbllch problematisch Ist und nicht schon In 

der ersten Verfahrensphase Einigung mit den Par.elen uber eine Modlf'kat,on 

des Vorhabens zur Beseitigung der besteheClden Bedenken erZielt we'deCl 

konnte oder eine solche Elnlgi.Jng nlch: zu erwarten 'st 

01 Die Zusarrrnenschlussanmeldu'lg In fur die Beurteilung der Auswlrkunge" 

des Vorhabens unverlIchtbarer Punkten unvollstand g 'st (und trotz Auffor

derung an die An"'lelder von dieser nicht vervol:sta'ldlgt wird) sodass e re 

Inhaitllche Bewertung In der ersten Verfahrensphase nd't 'llogllch ,st I Nac1 

der standlgen aber aus Sicht der BWB verfehlten JUOIKatur des Kartel'ge

rlchts verlangert namllch ein Verbesserungsantrag an die Parte,en zwar die 

EntscheidungsfrIst fu r das Ger,crt, rIC"'! aber die F'IS: zur Stellung e'hes Pru~ 

fungsantrages durc~ eie Amtsparteien PIl .. 'urgsantrage der BWB raben I~ 

diesen Fallen aiso bloß fristwahrender, Chara~ter I 

. '. 
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c) Die Recherchen der BWB am Ende der 4-Wochen Frist nicht abgeschlossen 

sind und nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann , dass das Vorha

ben problematisch ist. 

Entsprechend dem unter Pkt. a) Ausgeführten wird ein Antrag auf Prüfung auch 

vor dem Kartellgericht (Phase 11) zurückgezogen , wenn : 

a) Der Zusammenschluss zwar wettbewerblich problematisch ist, aber die An

melder in der zweiten Verfahrensphase auf Grund einer Einigung mit der 

BWB eine Modifikation des Vorhabens zur Beseitigung der bestehenden Be

denken vorgenommen haben (in der Tabelle als .Zurückziehung nach Modi

fikation des Vorhabens (Auflagen)" ausgewiesen) . 

b) Die Zusammenschlussanmeldung vervollstilnd igt wurde und sich das Vorha

ben als wettbewerblich unproblematisch herausstellt (oder zwar als proble

matisch , das Vorhaben aber modifiziert wurde, vg l. a). 

c) Nach Abschluss der Recherchen feststeht, dass das Vorhaben unproblema

tisch ist (oder zwar problematisch ist, das Vorhaben aber modifiziert wurde, 

vgl. a) . 

Anträge auf "Phase li-Prüfung" in der Zeit 1.7.2003 bis 30.4.2004: 

GZA- Unternehmen weiterer Verlauf 

367 VOEST-Alpine Industrieanlagen; ZurOckziehung 
MCEAG 

414 Römerquelle; Coca-Cola Beverages Gerichtlicher Vergleich nach Modifika-
Austria GmbH; 29 Kt 435, 481 , ti on des Vorhabens 
482/03 

438 Moser; OM Holding GmbH; HKM Entscheidung des Kartellgerichtes mit 
Handels- und Beteiligungs GmbH; Auflagen 
ATI Holding GmbH; SEM. Be-
teiligungs GmbH; Athesia Druck 
GmbH; 26 Kt 478, 516, 519/03 

463 Wrigley, Joyco; 29 Kt 90/04 Verfahren läuft 

474 FR Logisitik-Betriebs GmbH & Co ZurOckziehung nach Modifikation des 
KG; Cargo Center-Graz; 24 Kt Vorhabens (.Auflagen") 
42/04 

488 Atys ' AGRANA 29 Kt 5/04 Verfahren läuft 
507 COlgate; Gaba; 27 Kt 60/04 ZurOckziehung nach Modifikation des 

Vorhabens (.Auflagen") 
547 Morawa Pressevertriebs GmbH; Verfahren läuft 

Mediaprint Zeitungs- und Zeitschrif-
tenverlag GmbH & Co KG; 26 Kt 
132 167 168/04 

549 Henry Schein Inc.; 25 Kt 131 , Verfahren lauft 
133/04; 25 Kt 179/04 

25 
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Also Antrage auf zusatzilche Prufung aucn vor aem Kartellgencht In ne~r ',c~ 

248 Fallen 

6 Im einzeinen Ist - durchaus bloß be,sp,e:swe,se - aJ' 'olge~de Zusammers~n uSS

falle 'n der BerIchtszeit hinzuweisen IPhase I-Falle aber auch Phase II-Fa'le) 

a) PostBusißahnBus 

Das Kartellgencht hat auf Grund von Prufungsar,tcagen sowohl des Bunces

kartellanwaltes als auch der BWB ein umfangrelclles Verfahren Zl.r ka~el:

rechtlichen Prufung des Zusammenschlusstatbestandes der Ubertragung 

von 100 % der vor oer - derl Bund gehorenden - OIAG gehaltercen Aktien 

der Postbus AG an die - ebenfal,s dem BcJnd gehocer.de - OBB ourchgefunr1 

Jnd hat diesen Vorgarg nicht untersagt 

In seiner - 1 ~ 9 Selten urr,fassen,jer - Ertsche,dungsbeg'uncung ,st cer a,Js 

zwei BerufSrIchtern und zwei facnkundlgen La,enClcr,lern bestehence Sec,at 

Im wesentllCl"en von f81gerdern ausgegangen 

• Marktgegense te der BcJsl.<nlerClehrClungen Im L ,nlenveri<err - rur der LI

nienverkehr Ist relevant - Ist nlc!",! pr,mar dec Fanrgast sonaern Vielmehr 

auf G'und der Regelungen des OPNRV-G IOffentllches Persorenr,ah

und RegionalverKehrsgesetz) die Veri<ehrsverbunde bzw die Geblets

Korpecscnaften Ganz Osterreich wed - gesetzllc'l angeordnet - ube' Ver

Kehrsverbundorganisationen versorgt Die Verkenrsverbur,d

orgar,sat,onerl Sind gegenuber den Busunlerner,mungen monopO,lstl

sche Nac~frager ,n Ihrenl Gebiet die Tarife werden Im Verkehrsveround 

festgesetzt die Busunlwnenmungen Ilaben keine Tallfllchell 

• Nach dem Kraftfahrllnlen-Geselz Isl der Kraftfah,l,nlenve'ken, - s!'e"lg 

streckenmass'g 'Ixlert - konzesslonspfllchtlg Es gibt 2900 Konzess!onen 

700 davon entfallen davon auf PoslBus 200 auf OBB/BahnBus 

• In Folge des strengen offentl!chrechtllche~ Kor,zess,onssystems nac~ 

dem Kra'tfahrllnlen-Gesetz und des vom OPNRV-G angeordneten Ver

ken'sver:Jundsyslerr.s Isl Weltbewwb bloß In sehr geringem Url1fang 

mog:,ch Alich de facto rat ',Vettbewerb - Insbesoncere a~ch zw,scre"l 

PoslBus und BahnBus Kaum stattgefunden O:e gesetzt,ch verponten 
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sogena:lrten ParallelverKefl:t?" te'liege'l s,c:r. Js:e~relch'Nelt In einer 

Großencrdnung von bloß 5 ';e Es gao scnon b'sner praktisch kaU'11 Aus

schreibungen ausgelaufene KonzeSS'oner' ~'C Jahre, wurder' fast aus

rahmslos wieder dem ursprunglichen KonzesslD'lslnraber erte It 

• Der offer,tllcre Personennanverker,r w:rd ,n Zukunft auf Grund gemeill

schaftsrechtlicher Vorgaben e"'er" kC'lt'c'l'erter A"s

schreibungswettbewerb urterNorfer. Nercer Es wird Jeweils 811' 8 E U

we te Ausschreibung geben musse~ un,j die KC'1zess,cn w,rd (fv 5 Jah

'e I ;enem Busu"ternehmen gegeoen werden das den gerrngsten Zu

schuss aus offentllchen Mitteln verlangt 

• In Osterreich gibt es 9393 Busse 146 i caVO'1 gehoren PostB~s 85~ cer 

OBB Or RIC'oard z B ge'lO'en gC~ Blaguss 30D cen '/J,e"er L,n,en 50G 

und cen Grazer Verkehrsbe:r,eben 140 Busse 

• PostBus hat einen Umsatz vor ( '942 M'o Bahr'B~s e ne'l so:cher' JO'l 

( '11 7 M,o IPOSt8-JS ,st In Europa eines oer kleins:er' verglelcl'tare:' 111 

offentl che" BeSitz ster,enden Un:ernehnle~ I 

• Das Kartellgerrcht folgt aem Gerrchtsgutachten wonach eire Marktbe 

herrschung , wobei man a'le~dlngs wlrkl ch eie Frage steiler fT'uSS we'I" 

denn bel jen gegebener 'ecntllcre n Ran'ne'lDed"-~-Jngen uberr,aupt elf' 

~/ar<t leger, se'l - n.cht en,tstenen fenne weil slcn OBB/BahnBllS "nd 

PostBus aus den verscn'edensten Grunder r,c~t L;nabhang,gJc'1 Il'en 

eigene" Kur,den Ir3'l'1"C~ den Fahrgas:er, aber aJcr n,ent unac,ra"gl] 

von den Ihnen monopol,st,SC:' gegenube~s!er.enden VerkenrsverDundor

ganlsa:,onen verhalten r<onnen Jedenfalls wuraen ,n Zukunft nu' ;ere 

Busunternehmungen zum Zuge kO'TlfT'en ke'lner die kcstengunst,g ZJ 

fahren ,n der Lage Sind 

• Die E,nbezlehung des n,ctorrslerten IndiVidualverKehrs ,n ale Betracntung 

,st Ifl der Ger,cl1tsentscheldung oloß eine - keineswegs tragende - Face:

te Jedenfalls geht die Gef!chtsg~tachterrn :we auer das Kartel,ge' cht I 

auf Grurd des mittels Daten des Galluo-I'lstltuts Gvchge:l..r~:en soge

nannten Hypothet:schen Moncpcllstentest ,HM-Testl davon aus dass 

OBB/BahnBus und PostBus nicht zUletzt auch deswegen '~'e P'e se 

nicht erheblich steigern konrten we'l carn die Far,'gaste slgn'[ '.3": au' 

den n'.otcrrslerten Indlvld'Jalverr<ehr auswe:cr'er.wc.rden 0 e B'I:B I'.at 
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erhebliche methodische Becenken h ns,crt'lch der A"t und Welse wie 

der Hypotnetlsche Monopolistentest IHM-Test: von cer Gutach:er r' 

durcrgefuhrt worden war vorgebracht Diese wurden allerdings vOln Kar

tel'gerlcht 'llcrt a~fgegrlf'en Zu einer we'tgehend annllchen Kr,t,k am 

Gutachten wie die BVVB gelarcgte auch das de'~tsc'1e Bundeskarte:lal11t 

In einer Causa (B9-60211-Fa-91/03 betref'end oen OPNV 1'1 Harnoverl 

war von der Zusammenschlusswerberln (Deutscne Bahn) aucn das 8S

terrelchlsche Gerrchtsgutacrten vorgelegt worde" Das BundesKartellamt 

kam In seinem Beschl~ss zu dem ErgebniS ,S 16, ,jass "cias Gutar:llten 

elen In clen Milrel{Junkt der Analyse gesteiltun 'Hyputlwtlsclwn MC)rIu!'u:

test' :HM- Test) III lecllgllclJ 'ierKUlLler uncl Nil Ergebms ,erf~/scl/(:nl!l!r 

Welse iJIl,venclcl . 

• Das Karterlgericht ver:iltt Im ubilgen de Au'fassung dass selbst dann 

wenn eine marktbeherrschende Steilung entstL.nde die kartel'gesetzll

ehen Rech:fer.igungsgr'~r.de ver.vllkl'eht Selen So wurden die Wettbe

werbsbeolngungen verbesse-t ,Synerg:egew,r~ne vor ( 36 Mlo Jarr'lc~, 

EffizIenzgewInne die notwendig sind. damit e r f~r oen zu er.vaGenden 

zunehmenden europalschen Wettbewerb taugliches einheitliches 'Bun

desbusunternehmeCl" gescha'fen werden kann) Damit wurde 11m Sinne 

einer volkswirtschaftileren Recntfertlgung I die nternatlonale Wette

werbsfahlgkelt ernalten bzw verbessert Der Zusamrne~sc~iuss Dle:e: 

uberhaupt erst die Mogllchkelt Im europalscnen Konzert' m,tzusp,e:en 

Auch In anderen Staaten der EU IZ B Fraflkre'ch Großblitannlen Da

nemark) selen vergleichbare Fusonen dt,;rchgefuh-t worder die E'f,

zlenzstelgerungen se,en eingetreten und d,e Unterne~m.Jngen se r ~l;n 

auch bereits In Nachbarregionen tat'g Daruber hinaus geht das KaGe 1-

gericht von ener Qualitatsverbesse'u~g des Le,s:urgsnlveaus 'ur FaN

gaste aus (abgestimmte Far,rplane verbesser.e AnschiL.sse etel 

Das Ergebflls der gellchtllcre~ Entsche'dung entspllcht uDerdles sowonl e,

ner Forderung des Rechr.ungshofs aus dem Jahre "993 die be,de~ Bundes

Busunternehrnungen zusammenzufuhren als auch oern an d'e Adresse de

OIAG gelichteten Auftrag der Bundesregierung I Ubllgens wurde es '''' Ver

fahren 'Jor Gellcht au er von der Bundesarbe:tskamf'le' gestutzt I 
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Den Amtsparle,en Bundeskartellanwalt und BWB erschien das E'gebn s dee 

gerichtlichen Ertsc!,eldung auf G'~nd der Im Vcrfauen erfo,gte~ sac~'/er, 

star'd;gen K:arungen I,auf BasIs vor Gerlcr',:sg~tachte" samt vor, Jen 

Amtsparte,en ver:angter Erganzung von Delgebracnten Prlvatgu:achte'l ~,'a 

von umfangreichen Recherchen: plausibel 

Be de Am:spartelen haben sich darer ents=n,Dsser, die Entscheidung nlcnt 

m,t Rekursen an oen Obersten Gerlchtsnof als Karte"gerlcnt zu be~a!"1Dfer' 

Sowoh' die BWB ais auch der B~ndesKarte'lanwa t r elte1 es Ir, ubrlgen L" 

wettDewerbspol,llsch begrußenswert,',enn es in Zukunft mogllchst ",se'l zu 

einer LOCKerung des strengen offentllchrecnt!lchen Kr:Jrzessiorsreg mes zu 

einer Forcerung von Ausschrelb"ngen 'urd auch zu e rer tel we,sen ;-,:,gabe 

bestehender L,n'enkc"zess onen an pc"Jale I'lteressenten kame 

bl Froschl AG & Co KG! Asphalt & BetonGn'bHN:g OHG 

Die beabsichtigte Grundu~g des Gemel%crafts~nternehmens Aspilalt

mlscnan,age KI2buhei GmbH wurde a,s Zusammenschluss angemeldet 

Belde Parteien betCleben an Diesem Stardort bereits Je elC'e Aspha!t''''scl~a'l

lage Diese Altanlagen sollte,' nach E'Cic~:urg e nee ge"lelrlSamen Neuar.la

ge stlllgeleg~ werden 

D.e BWB beantragte die Peufung des ZusaM"1e"sclll~sses a~ch :'11 ka1t::;'ge

"ehtllchen Verfah"en da d e Pa1elen i DU; derer; KDr'Zerr'u'1te"neh~le'" so

wor; auf dem lCegona'e~! Markt 'J Aspha t!lllSCllgul a,s aclcn aclf dem 

nachgelagerten Straßenbaumarkt nohe Marktanteile I deutlc~ Jersets der 

Marktbeherrschungsvermuturg VO'1 30 '/! ha,ten h d eser Kons:el'a!lo~ wa

ren die Entsteh~rg;Verstarku'lg elr'er markt~ehe'"sc~erden Ste,'~r,g so'.',',e 

das Auftreten von Gruppeneffekten zu befurchten 

Im kartellger'chtllche'1 Verfahre'] w~rde e,nerse,ts 81e n-a'ktbe'lerrsche"Je 

Stel'u'1g des Konzerns der Zweltantragste'ler'n au' de" Markten L,r Ascna,t

m,schgut und Straßen bau festgestel,t andererseits verdeutlichte s,=~ Z~-
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~e1merd dass das Geme rschaftsunterrehmen auf Dauer lediglich margi

nale Lieferungen an D~:~te eCDrt1ge1 wuroe Aufg c ~rd dieser engen w:n

sc~aftllchen Bindung des Gemeinschaftsunternehmens an seine Mutter stel -

te das Kartellgencht letzterdl,ch fest dass mangels VOllfunktlonselgenschaft 

kein Zusam'T1e~schluss VOr'lege Vleimehr nandle es sich um ein ge'leh'""1I

gungsbedurftlges Kaneil 

Die Parteien habe'l der Besc'lluss des Kar1e:lgerchtes nicht Inhal~llch be

kampft Die Anmelder h,aben jeeoch r,achtrag'lch die Anmeld~~g zLrGckge

nommen Gegen die Zuruckwelsung dieser nachtragl,cnen Rucknah'T1e als 

Lnzulass,g Ist derzeit ein Rekurs der Anmelder anhanglg 

CI Athesla Druck - Moser HOld,ng 

Die Athesla Druck GmbH Brlxen beabsichtigte sich zu 50 '/0 an der Maser 

Holdtng AG Inr,SDrL.ck zu oe1e:l,gen Die Wicht gsten Bete":gungen der Ma

ser Holding s,nd jene an cer T,rolec TageszeltU'lg~r,j dem Reglona rad,o 

Artenne Tlrol die wichtigsten Beteiligungen der Athesla Druck sind je'-e an 

der Sudttroler Tageszelt:.mg Dolo'T1lten und am Stadtradio InnsbrUCK ,'Ara

Delia 11nsbr~cki Mehrere Markte wa'en durch den ZJsammensch'uss te

troffen am bedenklichsten schienen jedoch die AUSWlCKL.ngen auf den 'eg:o

nalen Medle'lmarkten (Zeitungen Horfunkl 

Die Bedenken der BINB kannen wie folgt grob zusamcnengefasst we~der 

• Auf dem reg,ona'en Zeitungsmarkt Insgesamt kommt es kaum zu raumli

chen Uberscrneldungen da die Sudt,co!er Tageszeitung Dolomiten leolg

Ilch In sehr ge"',gem Umfang In T"ol venneben ,\wd Dennoch sollte 

vermieden werden oass die Marktsteilung der Tiroler Tageszeitung a", 

Anzeigenmarkt dL;rc'l gemeinsame PrOjekte mit der Zeitung Dolomiten 

Insb du"cn Beilagen weiter verstar~t wird Dies W3"e nac.h Ans'cht der 

BINB Jeooch nur Dei relatiV hauflgen Beilage" i,Terr ais 6x ;a~l'l'Chl "1og

Ilch 

• Auf dem reg,oraien Horfunkwerbemar~t kom~lt es zu einer Marktan~ells

addition Der ORF-Se,~der Raolo T"ol Ist jedDCh auf dem Ce(;'(nalen 

Markt nach wie vor außerst dominant und daruber hinaus Im Unterscrlee 

-".: 

III-101 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 31 von 86

www.parlament.gv.at



Z'J der Pnvatradlos sehr finanzkra'tlg \Ne,ters ist fraglich Illwlefern slcn 

der Z0sarlrrer,schluss gerade auf dem Vvercen,ar<t tatsachlien ae,f eie 

Marktrracht auswirkt da bereits jetzt alle Werbetatlgkelten der betroffe

nen Pnvatrad,os vom FunKnaus T,rol durcngefunrt werden 

• Ebenso war die MedienvIelfalt und da"!"! oie U.,abhal1g'gke t de' ~edak

tlonen der Tl[oler Tageszeitung und der Do'en'l!e., sow',e der ~adlosen

der Antenne Tlrol und Arabe'la In.,sbruck slcherzostelie., 

Nach einer ul1'fassenden Prufung des ZusammerSC":l,sses durch je 8''/)8 

(mit dem Bundeskar!el!arwalt; stelltef' beloe Amtsparteien einen Antrag auf 

Pru'ung vor der" Kartellgencht Gie,chzet g wurden ,edoch '11 zahlrelc'1e~ 

Gesprachen mit den Anmeloern Auflagen ausverha.,de t uno es <Jurce ab

scr",eßend dem Kartellgencht e,f' " fllogl,che e""ie'nern'l ehe [r'ed g,J~,g 

vorgelegt 

Arn 17 12 2C03 ge,-;er,'CClgtedas Karee,lgencnt auf lIoee,nstln1rnenden Antrag 

der Zusammensch,uss unter Auflagen Die w:cnt,gsten sind folgende 

• Die Tageszeltungsreoaktionen oer Tlloler Tageszeitung und Oer Do'e"'1-

ten olelben unabhanglg und elgenstandlg Jede Zeitung hat er'e~ e'ge

nen Cnefredakteur der die Beflchterstat~~ng ~I~abr,anglg von der Je','.e Is 

anderen Redaktion ~nd elge~verantwo"'I~~ zu ';estalte~ Es aa~f Ud' 

ein Austausch ~nd Zu,auf VDn Info'ma:,onef' ,\,e:or externer Nacn

flclltend!ensten Insbesondere ~ber loka'e Ereignisse erfolgen n eht Cl

ber e r"'e Verpf:lcr~' .. w.g ZJr Ubernar,me elres A,.-tl~els ode: a..Jcn 'l.Jr el'le r 

In~or'ila~,On als solche" Desteher 

• Gemelcsame PrOjeKte außer~alo des tagesaktue'en Journallsfc~S snd 

zu,ass'g sowe t diese Jal1cllcr eine t"1zacl vcn secns r.IClt uoersenre,ten 

• Fur die Redaktionen der RRT - Regiona,rad,o T,rol Gese,lschaft ",eH 

(Sender Antenne i und der Stadtraolo Innsoruci\ Ges rn b H ISender f,

rabeda) einerseits und der Tlloier Tageszeitung andererseits geltel~ d'e 

erteilten Auflagen mit der Maßgabe dass die Programn'koordlnatoren 

der genannten Sender nicht gleichzeitig die Funktion des Crefrec!akte~rs 

der Tlloler Tageszeitung ausuben durfen 

• Daruber hinaus wurden einige Beflchtspfl'chten al,ferlegt 

III-101 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)32 von 86

www.parlament.gv.at



Diese Auflage:1 ge~ten bis Ende 20' 3 

dl C'nvenlCandover :K'uwer Acadwn,c Publlsh nq:!BertelsmannSpnnger 

D,e Prufung cer BWB Oesch'a,nkte sich aufg'und des glelc~zelt,g bel der Eu 

ropalschen KommisSion durchgekrrter Fuslonskc1trollverfa'1rens au' den 

Schutz der Medlenvlelfa!t (Art,kel r Abs 3 FKVOaltl Der Zusarrmensc1'usS 

betraf die Markte der P~bllkatlon engllsc'lsprachlger wlssensc1a'tllcner und 

berufsbezogener Fachbucher und Zeltscr,fif:en In oen Berelcren SClence 

Technology and Med,c,ne Eine von der BWB durchge:unrte Bef'agung V:ln 

Professoren der Fachflchtungen Mathematik Informat,k Meolzln Betan,k 

Biologie Chenl'e und Biochemie ergab keine konkreten Anhaltspunkte :ur 

eine Gefahrdung der Medienv'e'falt Infolge des Zusammenschlusses Von 

elner,\Ielteren Prufung ,n "Phase 11" wurde da'1er abgesenen 

e'l Grcßtes osterreichisches Unternehr1enskorq'omerat I'" Offsetdruck 

Ley~am Medien AG uno Pontes Beteiligurgs AG grundeter fur den Ge, 

schaftsbereich :Akz de:1zl Rol,enoffsetcruck das konzentratlve Gerre,r;, 

schaftsunternehmen Let's Prlnt Holclng AG Ir, welcnes a,e Elbemuhi,Tuscn 

Druck GmbH & CoKG ("ETD'I die Leykam Ur'lvers'tatsbuc1drucke'e, : LU,I 

samt der In, und aus,and,schen Beteiligungen belder Unternehmen elnge, 

bracht wurden Die AktlvItaten der Beteil,gten Im Berelcn Bogeno'fset wwde1 

Jeweils an Dflttunternehmen uoertragen die hlerfur eine Bete!l'gung !', der 

Hohe von 26 % gewahrten H,ernacn erhielt die ETD eine Betel:lgung a:, ,jer 

Uberreuter Prlnt- und Dlglrnedla GmbH I'UPD I und Oie LD an oer G"te~,

berg Duck GMbH 

Im Vordergr~nd der wettbewe'bs'echt!lchen Beurte'lung standen Fragen der 

Marktabg'e"z~ng und der Ermittlung von ver'asslichen Marktdaten D'e BWB 

kam aufgrund einer Evalu'erung dw Gesamtumstarde zum ErgebniS dass 

die Markte fur Rol!enoffset, ur,d Bogenoffsetdr;Jck grundsatzl,ch LJ ~;nter

scheiden Sind dass aber wettbewerblche Beziehungen zWischen diesen 

MarKten bel der Beurteilung der Marktste:lung der Be:elilgte'l zu Cer ;JC<SI~~

tlgen slno 
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Der Zusammenschluss führt - trotz einem auf den Markt für die Herstellung 

von Druckwerken im Rollenoffsetdruckverfahren In Österreich gegeben 

Marktanteil der Beteiligten von 24 - 29 % - nicht zur Entstehung oder der Ge

fahr des Entstehens einer marktbeherrschenden Stellung. Dies vor allem, 

weil im Bereich Rollenoffsetdruck Internationaler Wettbewerb um Aufträge 

besteht, der Markt durch heftigen Wettbewerb und aktuell auch durch Über

kapazitäten geprägt ist und weil - abgesehen von den in den Nachbarstaaten 

ansässigen Wettbewerbern - auch in Österreich drei starke Marktteilnehmer 

aktiv sind. Von einer weiteren Prüfung auch im gerichtlichen Verfahren wurde 

da her abgesehen. 

f) Coca-Cola Beverages Austria GmbH ("CCBA")/Römerguelie GmbH ("RQ") 

Angemeldet wurde der Erwerb der RQ samt Tochtergesellschaften durch die 

CCBA. Wettbewerbsrechtliche Bedenken ergaben sich daraus, dass RQ am 

Markt für Mineralwässer einen an der Marktbeherrschungs

vermutungsschwelle liegenden Marktanteil einnimmt und im Teilmarktseg

ment Gastronomie ("immediate consumtion") einen Marktanteil von 30 -

40 %. Der Zusammenschluss führt zwar am Gesamtmarkt nur zu einer ge

ringfügigen Marktanteilsaddition , die Durchführung des Zusammenschlusses 

wird aber vor allem aufgrund der Finanzkraft, des Know How und des Ver

triebsnetzes der CCBA die Marktposition von RQ im Verhältnis zu den Mit

bewerbern deutlich stärken. Der Zusammenschluss führte auch zu einer Ver

stärkung der marktbeherrschenden Stellung von RQ im Markt für Wellness

getränke auf Mineralwasserbasis mit einem Marktanteil von 65 - 75 % durch 

die von CCBA abgefüllten und vermarkteten Almdudler Pro Ego Kräuterwell

nessgetränke. 

BWB und Bundeskartellanwalt hatten daher ein "Phase 11 - Verfahren" bean

tragt. Die Beteiligten verpflichteten sich in Form eines gerichtlichen Ver

gleichs mit den Amtsparteien zu einer Reihe von Maßnahmen, welche die 

wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Amtsparteien ausräumten. Die 

Amtsparteien stimmten daher der Beendigung des kartellgerichtlichen Prü

fungsverfahrens zu. 

33 
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g! FR Loglstlk-Bet'lebs GmbH & Co KG/Cargo-Center-Graz BetrIebsgesell

schaft m b H ~Jnd Co KG 

Angemeldet w~rde der Erwerb el~es Kommandltantelles durch ale FR Logis

tik-Betriebs GmbH & Co KG an de' Terrllnal Bet'leb der Cargo-Center-Graz 

Betrlebsgesellschaftm b H und Co KG ,n der Ho~e von 50 CI, Beteiligung anl 

Erfolg Vermogen und arr. Haftkap tal sow'e d'e Beteiligung der FR LogIstIk

BetrIebs GmoH & Co KG gemeinsam mit der Carge-Center-Graz Betrlebsge

sellscr,aftm b H und Co KG zu je 50 'l, am Stam~l\.;apltal der TerminalbetrIeb 

der Cargc-Center-Graz BetrIebsgesellschaft m b H als KO~lplenlenta'!n der 

Term,nal Betrieb der Cargo-Center-Graz Betr'ebsgesellsc'laftm b H u'ld Co 

KG iTCCGj 

Die wesentdchen Bedenken die ,j'e BWB veranlasste ale Pru'Ln~ des Z'"

sammenschlusses auch 'nPrase 11' zu beantragen waren 

• Der eingehenden Prufung becurfte zunacnst eie Frage ob aas vor le

genae beabsIchtigte Geme,rscnaftsunternen'11en ,GU' elr konzertratl

ves oder ein kooperatives GU ,st Mit anderen VVo'ten Liegt uberr.aupt 

ein Zusammenschlusstatoestand der Beurtel,ung zugru'lde ode' handelt 

es sich nicht doch um ein Kartell das unter anderen Geslchtsp.Jnkten ZL 

prufen und unter anderen Voraussetzungen zu genehrngen ware? 

• Das GU TCCG ISt auf dem sachllcn relevanten Markt fur Umscnlag

dienstleistungen (Terminalumschlagdienstleistungen - Umschlagdienst

leistungen von einem Verkehrstrager auf oen anderen - stellen in oer Lc

glstlkkette einen eigenen Markt darl tat'g Die aBB welche Bete,:,gungen 

an der FR Logistik-Betriebs GmbH & Co KG halt betreibt weitere Guter

terminals 11 B St M'chaell fur den kombinierten Guterverkehr Die BWB 

bef'.Jrchtete die Entste'lungl Verstarkung einer marktbeherrscnenden 

Stellung auf diesem Markt 

• Der GutertermInal Werndorf wurde Irl Ra'lmen eines PPP- Projektes 

IPubl c Pflvate Partr1ershlQ Zusam'11envwken der cffentllchen Hand und 

privater Unternehmen hier Spediteure die auc~ Betel'lgungen halterl 

ernch:et Aufgrund dieser Konstel:atlon ga't es z~ klaren ob cer Te,," nal 

'Nerndorf Wirklich d skml1'rlerungsfrel :f~r nlch: am PrO,ekt betel:gte 

Sped,:eure und EVU) zugangl Ch ISt und cielb: Ein Terminal kann Wie es 
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die Europalsche Komm,ss on Ir ener ,~re' E~:screldu~g beze,c'1ret cat 

auch zu e ner'l "bottleneck" I F:asc~en~a,s, werden ooe' es Kan'1 ]3' Zu 

Aussc~1 eßungseffekten gegeruber anderer Ma'Utelinermer Kommec 

Nach za~lrelchen und Inte'1SiVen Gesorachen der BWB "111 oen Armei,je'r 

wurde die Anme'du'1g mod,f,z,ect und C,Jch ein gemelnsa'Tles a~sgearbelte, 

tes (wobei die BVVB 'ederfuhrend war, Maßna'lmep3Ket welcres e"l 'r:eg

fleeter Bestandte:1 der Zusammenscnlussarw'elCu'1g geworde~ Ist erganzt 

V.'eite's kornten d e Bedenken es e~tsteheve'sta'ke slcn die markloere", 

sehenae Stellung auf oerl sachilch re'evanten MarKt fur Un'sch'a'leis:unge' 

entKraftet werden da d e Antragste ler dar egen kor'nte n dass die a~cere~ 

von der OGB betriebenen Tefllllna:s 1St Mcnat" VI'ac'l Suji eTe:' anjerer 

regionalen Markt ersc~"eßen Nach ,jen Ergeonlssen der Gespracre ',In, e:e

sem Zusammenhang wurde a-Jcr d.e SCG ben'uht we'che e'nen Pia'l ~t:;er 

die In 0 befindlichen Termlna!s ubecntte::e SI"d ZU'll rau')',: ch re,e/ar.:er 

Markt aes Terminal 'Nerncor' die Term nas IC Marbu'g Lalbacr, Ocen8~rg 

und Sturlwe,ssenburg zu zahlen Der Marktantel des Temlnal '1Jerndo1 

liegt Gnter 30 'I· 

Die Anme'de- ~onrten z'ude~l ,'1 scnluss;~er '/,Ielse dar,egen cass se:Dst 

werr, rrar Zu einer marktoer,e'rschenden Stel.ung der OBFl a,j' a,eSI,m 

sach'lch 'e!evanten Mar!';t Korlmen wu'de der Z',;sa",r,ensc~luss ler ['rna,

~~ng ~nd Verbesserling der In:e:natlona;en \/\/ettoe'.·"erbsfah,gKeit der beter

Iigten Unterner,men notwendig V10 auch vo!,sw,rlscnaft:,ch gerechtfert,gt Ist 

Aufgrund dieser Zusagen und dass aucll die Bedenken cer Entste

hurgiVerstarkurg einer marktbeherrschenden Ste,lung auf dem Markt fur 

Un'sch!ag!elst0ngen 1'Tl kOnlO,n,erten GutervefKehr \ Termlna,umscn,ag

d,enst:elstur,gen! aGsgeraGmt werden kor,n:en war aas karte:lgeflcntllcne 

Verfahren zu beenaen 

Die Anmelder verpfilcnteten Sich zu folgenden Mai,nanmen 

• Die CCG und FR Logistik legten In den vorangegangenen Gespracre'l 

rllt der BWB dar dass das Gemeinschaftsunternehmen TCCG aus-

.'r. 
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schließlich Organisation AbwIcklung uno Unterstutzung des Umscnlages 

von gesamten Ladeeinheiten (WAB Container etc ) am 

Guterverkehrsterminal Werndorf sowie dessen Vermarktung anDietet uno 

durchfuhrt und Tatlgkelten die zur Erreichung dieses ZwecKes 

erforderlich Sind vor'lln'mt Die Gesellschafter werden den 

Gesellscha'tsvertrag der TCCG dahin abandern oass der 

UnterClehmensgegenstand In diesem Sinne e1ngeschrankt wird 

• Die CCG erk'art sich aus dem auf das GU ubertragenen Arbeitsgebiet 

IKoordlna~lon des Umschlagbetriebes Vermarktung kaufrnannlsclle uno 

kommerz:elle Verwer1lJng des Umschlages am Guterterminal Werndorf 

etc i vc:lstandg zuruckzllZlehen 

Die GrunderL;nternehmeCl erklaren zukunftlg elCle Abanderung des Ge~ 

selschaftsvertrages de' TCCG rlcht dahin vorz~nehmen dass die 

TCCG Im Gescr,aftsberelch der Guterbeforderu'lg tatlg wiCd 

• D!e TCCG verp:llcrte~ Sle'l J',re D,ens:lelShJClgen a'len Ur'terrehmen die 

Ihre Dienstleistungen 'n' ? ~sarrmenhang mit dem Umschlag vor ge~ 

nOTlten Ladee!nhelten beanspruchen wollen nacr Maßgabe verfugba, 

rer Kapaz!taten und Zumu:barKelt dlsk"m n,erurgsfrel gegen Kosterer~ 

satz urd brancrenublches Entgelt ZL.r Verfug~rg ZlJ stellen UCl~erneh~ 

men die Umsch'agdlenst'e,s:ungen am Markt beanspruchen Sind zu~ 

gangsberechtigte EIsenbahnverkehrsunternehmen Im Sinne des Elser~ 

bahngesetzes (EVU'SI U'ld Spediteure die U"ls:hlagdlenst,lels~ungeCl 

beanspruchen um Ihre ge'lormte Ladeelrlhelter, IZ B 'NABs Container 

etc) vom LKVV auf die Sch,eCle zu bringen I komblnler1er Guterverkehr 

Die CCG verpfllcn~et Sich aafur Sorge zu :'agen dass die TCCG c,eser 

Verpnicn~ung nachkcmrrt Im Falle von dlesbezug!lchen Bescnwerden an 

die Scn,enenkortrol,kom""sslcCl verpflichtet Sich TCCG OZW CCG oie 

BWB unverzugilch VOel diesen Beschwerdeel I~ Ke~1tns zu setzen 

• Die TCCG verpflichtet Sich auch nicht faktisch Ihre Dlenstlelstu'lgen Im 

Terminal Werndorf zu Gesamtpaketen zu bur,delr, ~nd diese den KU'lden 

anzubieten Dadurcn sod die Bildung gunstigere Gesamtpreise urd d'e 

Elnraumung von Rabatten hintangehalten werden Ur'C1 die Nacnfrage 

nicht verstarkt auf die TCCG zu lenken Unter e.reM Paket" w rd das 

Anbieten von Umschlagdienstleistungen gekeppelt Cll! La~.sr:crtdlerst~ 
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lelstu'1gen verstanden Acch be' de' Vc-''''ark,tcng derrr T9C'" "a' a,~e, 

botenen Dienstleistungen verpr'chte: s'ch d'e TCCG daraJf Z~j acrte r , 

keinesfalls den Eindruck zu vercn'tte'l dass s,e Umsch'agdlecst'e's:J' 

gen und Transporldlenstlelstungen ,m Paket auf aem Te'm'lla l Werndry~ 

anbietet Die CCG verpfllcntet sich darauf hinzuweisen dass es fw cle 

unterschiedlichen Dienstleistungen fur den Umschlag und Transport 

a~ch l,ntersch,edlrche Ansprecnpartner gibt 

• Die Grunderul1ternehmen CCG und FR LOgistiK verpfi,chten sich dass 

es adgrur,a der Z~sar'lmenarDelt !nnerna,b des Gemeinschafts, 

unternehmens zu keiner Koordinlerurg ces Wettbewerbsverhaltens der 

Grunderunternenmen CCG und FR Log,s!'" al.f vorgelagerten bzIV De, 

r,achbarten Markten kCfl'n',t 

v 

Oe B'NB hat langst ge;ernt dass es nicht b'or, U"l sa:~gerecnte l_csenger ~"d AK

ze~tanz bel der, Bet'cf7enen geht sondern In el'lem großen Ausmaß a"ch ,j"l 

Transparenz und Pcb',Z'tat Die BWB llat dahe' bere ts 2002 elle f..ornepage ew,ge

~',cr~e~ [,':·NlN b"/V~~~,: l..nd ,.mter~lct .. tet dOr! aLJfenc L.ber \,',0:tbc'Ne r DStx: Itlsche ,.;r-'J 

wettbewerbsrechtl,che Vorgangswesen Jnd Entsc'lei,junge'l Oe Homepage oe' 

BWB Wird In der ZWlsche'lzert relatiV oft 'a:J~'ger,/en' 
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·/4 

Homepage BWB 
Anwendersitzungen 
Juli 2003 bis April 2004 

Anzahl 
Jul.03 2297 

Aug.03 2054 
Sep.03 2360 
Okt.03 2259 
Nov.03 2647 
Dez.03 2305 
Jän.04 3188 
Feb.04 2804 
Mär.04 3612 
Apr.04 3254 

im Schnitt 2678 

pro Tag 
74 
66 
78 
72 
88 
74 

102 
96 

116 
108 

87,4 

Anwendersitzungen Homep~ge 
BWB Juli 03-Apr 04 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 
8 
~ 8 8 , 

~ ~ c; 
c; z i , .. ,. 

Eine Übersicht über die wesentlichen Inhalte der Homepage findet sich in der Beila

ge. 

Die BWB hat in der Zwischenzeit auch ihre Kontakte zu den Medien (bis hin zum 

ORF) verstärkt - selbstverständlich bei Wahrung der gebotenen Zurückhaltung, des 

Datenschutzes, der Geheimhaltungspfl ichten und des Amtsgeheimnisses. Freilich· 

Das Medieninteresse steigt in letzter Zeit überproportional, und man will - weit über

wiegend - "selbstverständlich" mit dem Generaldirektor für Wettbewerb persönlich 

telefonieren bzw. persönlich sprechen; und ebenso "selbstverständlich" sofort. Auch 

in diesem Zusammenhang werden also früher oder später personelle Maßnahmen -

nach in- und ausländischen Vorbildern - unausweichlich sein. 

Im Ergebnis sorgt die BWB in Wettbewerbsangelegenheiten für mehr Transparenz, 

als es früher je gegeben hat, insbesondere auch durch intensive Einbindung der 

Amtspartei Bundeskartellanwalt und in vielen Fällen auch der Sozialpartnerorganisa

tionen bzw. deren Repräsentanten, aber auch der Regulatoren , der Finanzmarktauf

sicht und auch der Beamten der Europäischen Kommission. 
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Das a:les steiger: d,e AKzeptanz cer Tatlgkelt der os,e"e'crlschen Wet:::Jewerosce

norden insbescndere auch der BWB und rat eaZe! geb~rc cass -r s:ar8'Sj s:e!

,~endem Ausma3 - die CCH"rpetlt~on advocac'l cer B\liB sC'/~'ch "~'cn ce~ '1,1 ~·.scra--: ~~J 

lelren Bera:e~n als a~ch von Konsumenten und 'Ne:tbewert;er~ la~ferj :n AnsVL.~n 

genommen wiCd Auc,~ große 'Gesp~achsrurjer, m,t DJtzencerl Te"nehnlern C11elst 

ur:ter Mlt'\/"kung ur,o personllcher Anwesennelt iLeltung! ces GeneralcireKtors I,rlelst 

aL;ch des Bundeskartei,anwaltsl gehmen zum Alltag geworoenen Standard I Diese 

großen Verhandlungen werden In den Saien des Bundesvergabeamtes - eber/a:'s '''' 

Galaxy- Tower - abgehalten " 

Dass sich die BWB bemuht das allgeCleine Wettbewe~bsbew~sstse'n und die Tat'9-

ke't der osterreic'l'schen \~I'IJettbewe"bsberi8'-je'l auch 1'"1 ~,~/:yt Lnd Scrr,ft 11'1 Vercf-

lentllchunger Vo'tragsveranstaltungen etc irl In- und A,l,5Ian~ I Z~ verbre :en se' an 

dieser Stelle nachdruckilcr, betont 

Kurz 8,e BWB betreibt bewusst - ohne Ersatz ITa'lZIe le' ~.1!t'el Intensl,e Oien:----

Ilchkeitsarbeit we'che ZJ erem erheollc~en Teil de"", We,tbewerbsgedanken Uila der 

Er.:Wlckldng oes Wet:bewerbsbewusstse,ns a~ sich - nicht etv,a bloß der BWB dem 

Bundeskarte,lanwalt und dem Karteilger,cht als Instltut,onen ,DZW Personen I und 

InZWischen langst senr ernst genommenen piayern 111 Sachen Wettbewerb - ZUgelte 

kommt 

Im ubllgen hat die BWB Ihre Sta~dpunkte ZlJ al'ge"1enen ' ... ettbewerCscec",t'!cc'e~ 

Fragen d'e 'n der tagllcher PraxIs au'treter In Ih'e Hor'epage a~~genc~mer Da

durch soll den Amvendern die Mogl'chkeit geboter, 'lierc;er aas Hance'n CZii Je 

Elns:ellung der BV'JB besser acschatzen zu kennen Cerze t :",oet mare ;'JsLJI'rur

gen zur Frage nach der Inlands3uswl rkung von Zusammerschle!ssen Gere'e'les z~ 

Francrlsevertragen und eine Darstellung ,jer Pol,t,K oer BV\lB u~,a des Bdrdeska'1el

anwa"es be,der Abgabe von sogenannter Pr~fl;ngsverz'c,hte"' '= VelZlcn: darauf 

dass ein angemelde,er ZusammerscnJuss - ais' Phase 11 - zusa:z:cn a~cr, noc~ ,n 

einem kartellgelicht:'chen Verfahren geprult w"d I 

Daruber hinaus Ist nun auch die englisene Fassung des osterreichischen Kartc:1Ige

selZes und des Wettbewerbsgesetzes aorufoar 
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Die BWB hat uberdles e'n Formblatt ',Jr A~meld~rger 'JO~ Z'~sammenschlussef' 

ausgearbeitet um e'~erselts aen Anmeldern el~e praktlsch,e H Ifestellu~g '~r '1'le 

Anmeldung an die Hand zu geben 'Jnd andererseits die Arbe,t der B'IlB aber aucr 

des Bundeskartellanwa'tes bel Pru'urg der Zusammerschusse effiZienter Zu gestal

ten Die b,sher,ge PraxIs zeigt dass d'e Mehrzahl der Parteien u~d Parteienvertreter 

von dem Inlcht verpfi,chtendenj Formolatt Gebrauch maC'lt 

Das Formblatt Ist auf der Homepage der BWB unter der Rubr,k Gesetze Z'J fl.~den 

VI 

VVle bereits eC\vahn: beru'lt de osterre'chlsche Kartellbehordenorganlsatlon auf ei

nem veC\Valtungsbenorallch-z1v,lger,crtl,c'ler MIschsystem D'eses System war Im 

Jahr 2002 politisch 'machbar' U'lO es hat SIC'l bisher - Im Prwzip - bewahrt Das 'st 

allen Beteillgte~ zu verdanken 

Die Zusammenarbeit mit dem OberlandesgeCicht W,er ais KartelgeCicht ~at sich 

ausgezeichnet enrNlckelt Die D,nge laJfen we,testgerend nicht nur frlKtloc,sfrel 

sondern auch effektiv und effiZient Kleinere "Re,bungs'JerIJste" sino fast 'n'rrer 

systembed Ingt I veC\Va Itungsoehordllch-zlvllgeCicht: Ic,hes M ,schsystem' L nd fa s t 

unvermeidbar 

2 Die Zusammenarbeit mit dem derzeitigen Bundeskartellanwalt Ist - wie ohne,~ln 

allgen'eln bekannt - vo~ allem Anfaf'g a~ el~e hervorragende gewesen sie ,St so 

gut dass man nichts mehr verbessern karn 

3 Die Vvettbewerbskorrmlss on I,ais solche: ISt 'eider kaum i~I:'reich - und se karI

es wohl I~ Ihrer derze'tlgen Form urd ZusammensetzLn9 wohl auch gar n'cht 

sein Uber Ihre Umgestaltung ware ~achzuaen,en 

Die WettbewerbskommisSIon hat In der BeCichtsze't fu~f Sitzunger abgenalten 

und sie hat In vier Fallen Ivon 248) der BWB empfohlen bel Zusa"""le'lsCh uss

anmeldungen 111 die Phase II einzutreten. also auch ein PrufL.rgsverfa'lcer ver 

dern KartellgeCicht durchzufuhren 
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Römerquelle I Coca-Cola Prüfungsantrag gestellt; Zurückziehung nach 
gerichtlichem Vergleich auf Grundlage von 
Modifikationen des Vorhabens 

Müll und Schrott GmbH I BWB hat keinen Prüfungsantrag gestellt" 
Saubermacher Dienstleistungs-AG' 

AGS GebäudeservicellSS Servicesystem BWB hat keinen Prüfungsantrag gestellt·· 
Ges.m.b.H. 
Morawa Pressevertriebs GmbH BWB hat Prüfunqsantrag gestellt 

• Die Empfehlung der WettbewerbskommissIon wurde mcht Innerhalb der gesetzlichen Frist (§ 17 Abs . 1 
WenbG) abgegeben. Zudem erfolgte die Empfehlung In emer Sitzung. zu der die Bundeswenbewerbsbe
hOrde (entgegen § 16 Abs. 6 letzter Satz WenbG) nicht eingeladen worden war 

0 -0 Die sachlichen Gründe hierfOr sind der Homepage zu entnehmen 

Zu weiteren Beiträgen sah sich die Wettbewerbskommission bisher nicht in der 

Lage; insbesondere war sie - aus durchaus nachvollziehbaren Gründen - nicht in 

der Lage, das Ersuchen der BWB vom 29.10.2003 um wettbewerbspolitische Klä

rung mehrerer Fragen zu erledigen. 

Es ist allerdings zu betonen, dass sich in den letzten Monaten in Angelegenheiten 

der Zusammenschlusskontrolle eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit einzel

nen Kommissionsmitgliedern insofern herausgebildet hat, als diese konkrete Zu

sammenschlussfälle unmittelbar mit dem jeweiligen Sachbearbeiter der BWB 

dann näher erörtern und beurteilen, wenn ein von dem jeweiligen Kommiss ions

mitglied vertretener Interessensbereich berührt ist. 

4. Die Zusammenarbeit mit den Regulatoren ist ausgezeichnet und fruchtbringend , 

insbesondere im Energiebereich , im Telekombereich und im Eisenbahn

Schienenbereich. 

5. Mit den großen Sozialpartnerorganisationen und auch mit den sonstigen berufli

chen Interessensvertretungen (man denke etwa an die freien Berufe) bestehen 

rege Kontakte, sodass es möglich ist, konkrete Sachprobleme gemeinsam zu er

örtern und gegebenenfalls einer Lösung zuzuführen . Das gilt - wie gesagt - nicht 

nur für die großen Sozialpartnerorganisationen, sondern das gilt etwa auch für die 

Bundeskonferenz der freien Berufe und für die einzelnen Bundesorganisationen 

der freien Berufe. Letzteres ist insbesondere im Zusammenhang mit dem seit ei

niger Zeit aktuellen Thema der freien Berufe (vgl. Mitteilung der Kommiss ion vom 
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922004 KOM /2004/83 Be'lcht uber den Wettbewerb Dei frelberufllcnen D,eclst

!elstunge'li von großer Bedeutu'lg 

6 Die Zusamr1enarbelt aucr m.t andere'l Behocden - BU'ldesmlnlsterien 1.lnsbeson

dere dem Bundesmlnlsterlunr, fur 'NI'tschaft u'ld A'be:t und dem BundesmInIsterI

um fur JustiZ) Bundespollzedlrekton Wien etc - ver'auft 'lIC'lt nur friktions frei 

sondern ausgezeichnet urd fruc~:b"ngena 

Bereits Im FruhJahr 2002 hatte d.e BWB geme,rsar1 crltde'1 Soz'aipartnerr d e I

nitiative zur Kartellgesetz-Nove:le ergriffen Durch die oerelts erwa~rte fG

Verordnung Nr ~ 12003 Wird (,nzwischen wurde I nanll,ch aas EurODa!scne Wet:

bewerbsrecht vO"lg neu gestaltet was fur das Inr,erstaa::,che Kartellrecr,t Sl'y"fl

kante Anderungen lund dar'llt ZWingenden Anderungsbedarfi bedeutet Diese 1'11-

tlatlve hat die BWB konseauent weiter verfolgt nicht zuletz: rnlt den beloen zu

standlgen Bundesmlnlstenen ,Wirtschaft und Arbeit bzw JUStlZI A,s Ergebnis 

diesE' Zusacrmenarbelt 50·1 noc~ vor dem Sommer 2004 ein Begutachtungsent

wurf zur Kartellgesetz-Nove'le 2005 versendet werden 

VII 

Die BWB hat. wie es vaCl Ihr ImmE' ~arr'lullert wl'd ··nach e!llE'l1 schlck'chen Start 

langst die Relsefiughone·' ercelcht Die AJfgaben de zu oewaltlgen s,r,d sind sowch' 

In Ihrem Umfang als auch der Qual,:at und dem Gewicht nach sehr starK gewac'lser 

Das gilt nicht etwa bloß fur die formal- und r1aterlellrechtlch vorgegebenen AblaLfe 

nach dem Kartellgesetz und den europa!scheCl 'NettDewercsvorschnfteCl sO'1derr vor 

allem auch fur die zusatzllch notwendigen AktlvItaten. die Sich aus dem Netzwerk ,jer 

EU-Wettbewerbsbehorden In Sich standlg erweiterndem Ausmaß ergeben U'ld das 

selbstve'standllch alles neben der Sich rasant entwickelnden ·competltlor advocacy" 

Zahl Intensltat und Quall:at der Verfahren vor dem Oberlandesger,cht W,eCl ais 

KarteilgerIcht haben eberfalis zugenornr1en auch Bußgelder IIn einem bestimm

ten Fall sogar ( 5=:0 OOC) wurcen au' Antrag der BWB verhangt und es ISt In der 

BeClct',tszelt aucr, zu einer großen i na:ionale'l"1 Hausdu'chsuchurg durch die 
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BWB lauf GrL..nd eines von I~r elngeho'er ncn:erileren HaL..sdurchsuchurgsDe

fenisl gek0'11men 

2 Auf europa,scher Ebene hat sich ale BWB abgesehen von der ublleren und ste'

genden Mitwirkung Im ECN und rm ECA Imangels Ressourcen !erder Tc:I,t a~cr 

Im Inter~atlonal COrT'pettlon Network "ICN' wo Os:erre c~ zwa' jeL..re 'l,ci't 

aber - Wie etwa serr wohl und sogar deLtl eh Urga'n,:rr 010:), el~ errW~es f3el

sprel zu nernen - auer de faeto veWete~ str I" cle,e'sc~ eder's:en wcrk:~g 

grO,lps IZ B L..ber LL..'t- L..nd Schlenen'verKehr) rrerlr ~"o "cenr elnzubr,ngen 'Ne,

:ers ISt die BVvB ,n allen Bera:enden Ausschussen oer Europa,schen KommissI

on vertreten loort werden die Entscheldungse~twurfe der KommisSion In INe:!

bewerbsfallen behandelt) 

3 Es kann und darf ,n diesem Zusamr-ennang n eht uberse~en wercen Inralt'lc~e 

Vorgaben fur die europalsche Il.md dam ~ auch Jie ratior,a e: \/\/et~be'f\'erOS~ClitIK 

wercen a~: eL..rcpalscher Ebene ,Insoesondere auf KommlsSlonseoene l.nd Im 

"NetzwerK") geschaffen Wer nicht dabei ,St oer kann naturgernaß nur noch aas 

Ergebnis zur Kenntnis nehmen I Das haberl auehj'e Beltrlt~sstaatel' jes 

1 52004 langst erka~nt ! 

4 Die Innerstaatl:checompetltlo~ advocaey' 15: c:ua~tl:a:'v u~j qL..a'ltatlv uberpro 

portianal gewachser Und das Ist g": so zumal daran jeL..:1 eh z~ erkenr,,",, ,st 

dass "v"Jet:oewerb' von der Gese,lschaft der 'vV,nschatt Lind oer Politik menr L1no 

mehr ernst genommen Wiro Diese erfreuilche Entwlcklul'g sollte n'c~t zum s:,rl_ 

stand gebracht lader gar'ruckentwlckelt'l werder 

VIII 

Die Prognose :autet fur die BWB ,Wie fur fast alle europalsehen Wettbewerosoehor

den) dass der Arbeitsanfall weiterhin deutlich steigen Wird ohne dass es ver:'etbar 

loder oft auch nur mogllch) ware die Ouantltat de Oual't3: c,jer cie Irtens :a: je' 

Aufgabererfullung pL..nktue!1 oder gar sektoral z,lcrosse'r 
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Die BVVB geht daher davon aus cass - ~C1a~swelchllch - der derzeitige reale Stand 

ancasehandlern' (ZUr' St,crtag 1389 ,rkl GOi 

• kurzfristig 1,lnnerhalb von 6 Mona:en) auf ca 25 

• mittelfristig (Innerhalb 12 Monaten) auf ca 30 bis 35 und 

• langfristig ('nnerhalb von 24 bis 36 Monaten) auf ca 40 bis 45 erhont wercen 

wird 

Diese Anzahl von quallf,zle1encasera'1olern' 'St ,m Snne ces § 9 Abs 2 VVettbG 

"erforderlich" selostverstandllch ausgerend davon dass man die sowohlnac~ natio

nalem osterreichischen Recht als aucn nach Gemeinschaftsrecht verOlnd',ch vorge

schriebenen Aufgaben ernst nimmt die wettbewerosrechtllchen und wettbewerbspe

Iltische Au:gaben Osterreichs "11 Zuge der Erweiterung der EU nach Suden Osten 

L;nd Norden erfullen Will ~r,d dafur Sorge zu :rager entschlossen ISt dass die Aner

kennung ale der osterreichischen BVVB m Inland und ,m eurcpalschen Ausland der

zeit gezolit Wird zumindest gewanrt werden kan'1 

VVlen, am 17 5,2804 

4 Beilagen 

VV Barfuß 

Generaldirektor fur VVettbewerb 
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I 
J 

I 

Überstunden BWB (exklusive Generaldirektor und Geschäftsstellenleiter) 
finanziell 

Jul.03 
Aug .03 
Sep.03 
Okt.03 
Nov.03 
Dez.03 
Jän.04 
Feb.04 
Mär.04 
Apr.04 

Mittelwert 

geleistet 
117 
69 

122 
92 

138 
74 

157 
154 
209 
146 

127,8 

abgegolten 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

Anmerkung: In der Spalte "geleistef' wurden die bis ca 28. jeden 
Monats von Referenten geleisteten Stunden eingetragen. 
Die Zahl der effektiven (bis Monatsende geleisteten) Überstunden 
liegen daher noch etwas höher. 
r- --------

Überstunden ewe 
250 

200 

150 

100 

50 

o 

L ___ _ 
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KOl\./MENT AR 

Primat der Fusionskontrolle gegenüher der Karlell - und 
\1 issbrauchskontrolle? 

Die Beobachtungen der Bundcswettbe"erbsbehorde seil 1. 7. 2002 lassen eine 
BeurttÜlung der Frilgc zu. ob dle Fusionskonlrolle oder die Kartell- bl.w. ~fiss· 
brauchcokODlrolle \\BtthewerbsgpliLiscll wichtiger ist. 
(n ÖSterreich entsteht oft der Eindruck. das \\'etlb~" erbsrecht sei im Kern Fu s.i~ 
onsrecht. denn es gehe um dR.S Gestalten von Strukturen. Damit könne man hlr 
\'\'ettbewcrb hf'sser sor8en als mit Genehmigungs- und Missbrauchsaufsicbts
reglmeD. Ein großL.ugiges Anheben dt!s ALstraktionsniveaus führt aber bloß 
scheinbar zu brauchbaren Ergebnissen: 
- In O!.terreJch sind die AuIKflfisschweUen n ieder und die Voraussetzungen für 
die .<\umeldepOiclll !!O allgemein formuliert. dass es zu einer .. Lieblingsbeschä.flj~ 
guns" geworden ist , Zusammenschlussanmelduogen einzubringen (Q..o..l. zwischen ~"I 
1 7.2002 und :lO. 9. 2003). Die ~Ioth_ d.filT sind \·i_lr;llti8: auch die .GegenJic-
btJ·· hat Grunde: Das Abwh kein cinu.s Fusionsverfahrens Lst. wenn es nicht um ei-
nf;!n politisch brisanten Fall geht. meist mit aLldemischer und hand''''erklicher 
Routine möglich. Gleiches trifft auf Knrl,lJkontroUen und ~lissbrauchsauf5ichts
kontrollen nicht zu: routinemäßige AbwlckJungen sind unmöglich. 
- Auch die prak.tischen Ergebnjsse relativIeren das G~\\'fcht: Kaum je wird ein Zu· 
sammeoschltls~ unler~agt: meist aus guten Gründeo. Gclt'glmtlich ausgehandelte 
Rucknahmen von ."\müldungen bzw. Zusdgen allein sind realistisch. 
- Ln der Diskussion ort uuheachtt!t bleib t die nationale Unte:roeb.mensstruktur. 
Wenn KMUs vorberrschon und große österreich ische Unternehmungen im euro· 
paischea Vergleich klein sind. dann ,,'-erliert die Fusion.skontrolle auch wegen dar 
gesetzlichen RechtferUgungsgn1ndc an Ge",;cht. 
- Die allgemeine ~Ieinung und die der poli tischen Instanzen gebt bei Beurteilung 
von Fusionen in wohlwollende RichtuDg. Es sind eher WettbewetLstheoretiker. 
die Zus.mmenschl~sse grundsätzlich oblebnen. Sogar der bohe Konzentrations
grad im LebeDsmiltelhundel wird .,vom Voll" gauz und gar nicht kritis iert. 
- Auch au r nationolcr Ebene ist von einem weit höheren Ausrnaß "karlellmAßigen 
\'erhalten!!" auszugehen. dls man anJlimmt. Gle iches gUt für den Missbrauch 
marktbehenschender Stellungen. Die Aufmerksamkeit, die solchen Otogen lat
sächlich geschenkt wird. strbt dazu in keinem vernünftigen \ 'crhäJtrus. Das \"er
folgeu \'on Kartellen und t-.üssbräuchen Ist freilich schwieriger als das Bearbeiten 
VOD Fusionsanmeldungen . 
- Die- Erfahrungen be~laliHcD: Die Empörung yoo ~Utbewerbern und KODsumen~ 
len Dber Zusammenschlüsse hä lt sich in Grenzen. Gan:t anders die Empörung 
uber KarteU- ucd Missbrauchsfälle. Es überrascbt. wie häufig sich Betroffene mit 
Kartell- und M..issbrauchsbcschwerden an die Bundeswcllbewerbsbehorde wen· 
den. Dort dürfte .. der Schuh drücken". 
Fazit: Der gelegentlich behBuplete wellbewerospolitischc Primat der Fusionskon~ 
troll& beruht auf einer Fehloinschatzung. Die zumindest gleichgewichtige Bedeu· 
tung der Kartell- und ~lIssbrau<..hskontrolle ist.u betonen. 

!Valter Barfuß, mon 
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. BWB 
Bundeswettbewerbsbehörde 

Home 

~ Aktuell 

~ Aufgaben 

~ Organisation Willkommen 
~ Gesetze 

bei der 
~ Standpunkte 

~ Kontakt Bundeswettbewerbsbehörde 
~ links 

-~ Bundeskartellanwalt 

~ Wettbewerbskommission 

~ Engilsh Sectlon 
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BWB - Aktuell Seite I von I 

. BWB 
Bundeswettbewerbsbehörde 
HaME AKTUELL 

Aktuell 

~ Archiv 

~ Horne 

Aktuell 

Hier finden Sie aktuelle Meldungen über die Tätigkeit der 
Bundeswettbewerbsbehörde. 

_) Ermittlungen gegen niederösterreichisches Unternehmen 
abgeschlossen 

_) Bundeswettbewerbsbehörde setzt ihre Untersuchungen des 
Treibstoffmarktes fort 

Zusammenschlussanmeldung Henry Schein Inc. - demedis GmbH 
(Austrodent Handels-GmbH) - EDH Holding GmbH zurückgezogen 

~ Genehmigung der Übernahme des Geschäftsbereiches 
"Pressegroßvertrieb" der Mediaprint durch Morawa 

~ Zwischenstand der Untersuchungen der 
Bundeswettbewerbsbehörde zum Treibstoffmarkt 

- ) Zusammenschlussanmeldung NRJ - Kronehit zurückgezogen 

- ) Kein Prüfungsantrag im Fall Vlacom - VIVA 

-) Anhörungsbericht der Wettbewerbskommission zum 
Tätigkeitsbericht der Bundeswettbewerbsbehörde 

Internationale Zusammenarbeit der Wettbowerbsbehörden 

-) Bundeswettbewerbsbehörde untersucht den Kraftstoffmarkt 

~ Hausdurchsuchung am 25.5.2004 In österreichischem 
Industrieunternehmen 

Tätigkeitsbericht der Bundeswettbewerbsbehörde 

~ Morger and alliances in civil aviation 

~ KarteI/gericht gibt Anträgen der BWB statt : Tarifsystem der 
Telekom Austria AG ist wettbewerbswidrig. Bußgeld verhängt. 

~ Bundeswettbewerbsbehörde untersucht österreichischen Schuh
Handel 

~ Überprüfung der Paketpreiserhöhungen 

~ Kartellverfahren gegen den Schiverbund "Ski amade 

(c) 2003 by Bund.' ..... eltbeoNertlsbehOrde A· '020 W.en. Pr.'erSlr.le 31 Te' .43' 1 .2A~"'.(l 
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BWB - Ennittlungen gegen niederösterreichisches Unternehmen abgeschlo sen Seite I von I 

.BWB 
Bundeswettbewerbsbehörde 
HO~E AKTUEll 

Aktuell 

~ Archiv 

(_ Home 

Ermittlungen gegen 
niederösterreichisches Unternehmen 
abgesch lossen 

11 .8.2004 

Die Bundeswettbewerbsbehörde hat die im Zuge der im März dieses Jahres 
stattgefundenen Hausdurchsuchung in einem Unternehmen im Raum 
Niederösterreich aufgenommenen Ermittlungen nunmehr abgeschlossen. 
Gesucht wurde nach Unterlagen bezüglich angeblicher Preis- und 
Mengenabsprachen des betroffenen Unternehmens mit Wettbewerbern. Die 
Ermittlungen in diesem konkreten Fall ergaben keine Hinweise auf 
Kartellabsprachen. Dieses Ergebnis ergibt sich aus den derzeit zur 
Verfügung stehenden Informationen und schließt zukünftige Schritte nicht 
aus. 

(c) 2003 b)' BundeswettbewerbsbehOrde. A·1020 Wien . Pr~t.f$tt.ße 31 Te l. +43:1 /24!iOS-O 
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BWB - Treibstoffinarkt Seite 1 von 1 

.BWB 
Bundeswettbewerbsbehörde 
HOME A.KTU ElL 

Aktuell 

Archiv 

~ Home 

Bundeswettbewerbsbehörde setzt ihre 
Untersuchungen des Treibstoffmarktes 
fort 

10.08.2004 

Die Bundeswettbewerbsbehörde hat am 24 Mai 2004 eine Analyse des 
Marktes für Treibstoffe gestartet. (Siehe Mitteilung auf der Homepage der 
Bundeswettbewerbsbehörde vom 29. Mal 2004 .Bundeswettbewerbsbehörde 
untersucht den Kraftstoffmarkt· .) 

Im Zentrum der Marktanalyse der Bundeswettbewerbsbehörde steht die 
Frage. ob die weitgehend synchrone Preisentwicklung auf marktbedingte 
Faktoren zurückzuführen Ist oder ob sich Hinweise auf ein - kartellrechtl ich 
verbotenes - abgestimmtes Verhalten erschließen lassen. Dabei 
konzentrierte die Bundeswettbewerbsbehörde ihre bisherigen 
Untersuchungen auf zwei Schwerpunktthemen. und zwar zum einen auf das 
regelmäßig wiederkehrende Muster von Prelsanhebungen zur Wochenmitte. 
denen am jeweils darauf fo lgenden Montag Prelsanpassungen nach unten 
folgen . und zum anderen auf die Preisgestaltung an den 
Autobahntankstel len. 

Die bisherigen Ermittlungen der Bundeswettbewerbsbehörde erbrachten 
allerdings keine schlÜSSigen Beweise. (Bezüglich näherer Informationen sei 
auf die Mitteilung vom 3.8.2004 auf der Homepage der BWB .zwischenstand 
der Untersuchungen der Bundeswettbewerbsbehörde zum TreIbstoff
stoffmarkt" verwiesen.) 

Dennoch wird die Bundeswettbewerbsbehörde - wie angekündigt - Ihre 
Untersuchungen des Treibstoffmarktes fortführen . Im Zentrum des Interesses 
der Bundeswettbewerbsbehörde stehen dabei nach wie vor die 
Preissetzungstechniken der sogenannten .MaJors·. Allerdings geht die 
Bundeswettbewerbsbehörde nun in der Anwendung der ihr zur Verfügung 
stehenden Techniken einen Schritt weiter: Sie versandte am Freitag. den 6. 
8. 2004. an OMV. Shell. BP und ESSO förmliche Auskunftsverlangen. zu 
deren Beantwortung die Unternehmen verpfl ichtet sind. Die Fragen 
beschränken Sich vorerst bewusst auf eine klar abgegrenzte 
ThemensteIlung. nämlich auf die Art und Welse. wie die einzelnen 
Unternehmen konkret die internationale Entwicklung auf den Rohstoff- und 
Produktbörsen In die Preissetzung auf dem heimischen Endverbraucher
markt einfließen lassen. Zweck dieser Fragestellung ISt es insbesondere. für 
die weitere Analyse Informationen zu erhalten. die eine Trennung der 
internationalen EInflussfaktoren von den heimischen erleichtern. 

(C: 2003 by Bundes ..... eUbe"".rb.b. rde 14..1020 W,." , Praters!r.lle 3" • T. ·41<' '2'~8.() 
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.BWB 
Bundeswettbewerbsbehörde 
HO~E AKTUEll 

Aktuell 

-') Archiv 

~ Home 

Zusammenschlussanmeldung Henry 
Schein Inc. - demedis GmbH 
(Austrodent Handels-GmbH) - EDH 
Holding GmbH zurückgezogen 

Zusammenschlussanmeldung Henry Schein Inc. - demedis 
GmbH (Austrodent Handels·GmbH) - EDH Holding GmbH 
zurückgezogen 

Die Henry Schein Inc., Melville, New York, die in Summe größte Anbietenn 
von Produkten und Dienstleistungen für niedergelassene Zahnärzte und 
Ärzte in Europa, plante den Erwerb sämtlicher Anteile an der demedls GmbH 
(mit Gesellschaften in Deutschland, Österreich und den Benelux Ländern) 
und der Euro Dental Holding GmbH. 

demedis Ist in Öslerreich über die Austrodent Handels-GmbH aktiv . 
Austrodent zählt zu den leistungsstärksten Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen für Dentalverbrauchsmittel und -Einrichtungen 
am heimischen Dentalmarkt und ist als Full-Servlce-Anbleter hochwertiger 
Produkte und Dienstleistungen für österreichische Zahnärzte etabliert. 

Die Bundeswettbewerbsbehörde sah in der Akquisition des führenden 
österreichischen Dentalbetriebes die Gefahr, dass es zu einer Verdrängung 
kleiner Anbieter aus dem Markt und zu höheren Preisen für Zahnärzte und 
Konsumenten kommt. Die Bedenken der BWB mündeten - nach 
umfangreichen Recherchen - in einem Antrag auf Durchführung eines 
Verfahrens vor dem Kartellgencht. 

Am 4. 8. 2004 - 6 Tage vor dem Ablauf der Entscheidungsfrist des 
Kartellgerichts - zogen die Anmelder ihre Anmeldung zurück und 
verzichteten gleichzeitig darauf, ihr ursprünglich geplantes Vorhaben 
neuerlich anzumelden. Der Grund dafür war, dass innerhalb der 
Entscheidungsfrist eine rechtzeitige Einigung über Auflagen mit der BWB 
bzw. dem Kartellgericht nicht erzielt werden konnte . Nach der Zurückziehung 
der Anmeldung unter Anspruchsverzicht sieht die BWB funktionsfähigen 
Wettbewerb am österreichischen Dentalmarkt w9llerhin gewährleistet 

Das Verfahren vor dem Kartellgericht wurde eingestellt. 

(c) 2003 b)' Bundes""eube ..... rbsb.hOrd. A·t020 W,.n, Pr.terS!flll. 31 Tel • ,4)11 ,2 45C8-O 
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. BWB 
Bundeswettbewerbsbehörde 
HOME AKTUell 

Aktuell 

~ Archiv 

(- Home 

Genehmigung der Ubernahme des 
Geschäftsbereiches 
"Pressegroßvertrieb" der Mediaprint 
durch Morawa 

6.8.2004 

Morawa Pressevertrieb GmbH (MPV) plant mit Mediaprint Zeitungs- und 
Zeilschriftenverlag GmbH & Co KG (Mediapnnt) die Gründung einer 
gemeinsamen Gesellschaft "Morawa Grosso". an welcher Morawa zu 75.1 % 
und Mediaprint mit einer MInderheitsbeteiligung zu 24.9 % beteiligt sein wird . 
In die Morawa Grosso soll von den Anmeldern der Pressegroßvertneb an 
den österreich ischen Einzelhandel (d.s. insb. Trafiken, 
Lebensmitteleinzelhandel) eingebracht werden, nicht Jedoch der Vertneb der 
eigenen Tageszeitungen von Mediaprint (Krone, Kuner, Kärntner 
Tageszeitu ng). 

Die Bedenken der Bundeswettbewerbsbehörde nchteten sich vor allem auf 
negative Auswirkungen infolge der Verstärkung der Konzentration im Bereich 
des Pressegrosso und auf befürchtete Wettbewerbsverzerrungen bzw 
negative Auswirkungen auf die MedienvIelfalt Infolge der Beteiligung der 
Mediaprint. 

Daher haben die Bundeswettbewerbsbehörde - ebensowIe der 
Bundeskartellanwalt - einen Antrag auf Prüfung In einem kartellgerichtl ichen 
Verfahren gestellt. 

In den Verhandlungen mit dem Kartellgencht und den Anmeldern hat sich die 
Bundeswettbewerbsbehörde besonders dafür eingesetzt, dass die 
Einflussmöglichkeiten der Medlaprint auf die Geschäftsführung des zu 
gründenden Pressegrossounternehmens möglichst weitgehend beseitigt 
werden und die Mediaprint keinen Einblick in die Vertriebsdaten anderer 
Printmedien erlangt. Weiters erschien von besonderer Bedeutung, dass auch 
andere Wirtschaftsteilnehmer an den sich aus dem Zusammenschluss 
ergebenden Synergien tei lhaben sowie dass etwaige Unsicherheiten der 
Pressegrosso-Kunden der Beteiligten hIntangehalten werden 

Das Kartellgericht hat am 5. August 2004 den Zusammenschluss mit 
weitreichenden Beschränkungen und Auflagen genehmigt. 

So etwa hat das Kartellgericht eine atypische Satzungsgestaltung, die der 
Mediapnnt über ihre SubstanzbeteilIgung hinaus Gesellschafterrechte 
einräumt, zur Abwehr negativer Folgen für die MedienvIelfalt untersagt. Der 
Mediaprint wird vor allem kein Mitspracherecht Im operativen 
Geschäftsbereich der Morawa Grosso zustehen. Sie Wird aber auch keinen 
Einblick in die Daten und Kond itionen anderer Verlagsunternehmen erhalten. 

Weiters wurden Verhaltensauflagen erteilt, welche die Morawa Grosso 
verpflichten, bestehende Verlagskunden weiterhin für fünf Jahre zu den 
heute geltenden Kond itionen zu bedienen. Insbesondere darf eine 
Verteuerung der Grossolelstungen unter dem Titel "Road Pricing" nicht 
stattfinden. 
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BWB - Zwischenstand der Untersuchungen der Bundeswettbewerbsbehörde zum Tr." Seite 2 von 2 

Die Autobahntankstellen sind dadurch charakterisiert, dass auf diesem 
Marktsegment nur die sogenannten .Majors· tätig sind und sich durch die 
begrenzte und de facto unveränderbare Zahl und Örtlichkeit der Tankstellen 
nur eine geringe Wettbewerbsdynamik ergibt. In der Preissetzung ließen sich 
- an Hand der von ÖAMTC und ARBÖ erhobenen Stichprobe - für die Jahre 
2001 und 2002 weitgehend idente Preise feststellen, die sich an den 
Richtpreisen der OMV orientieren, Seit 2003 lässt sich eine 
Preisdifferenzierung beobachten, die allerdings in ihrer Schwankungsbreite 
deutlich unter jener der übrigen Markentankstellen bleibt. Das oben 
dargelegte Phänomen, dass sich die Preise für Superbenzin und Diesel 
unterschiedlich entwickeln, trifft auch auf die Autobahntankstellen zu , 

Zusammenfassend ist darzulegen, dass die bisherigen Marktanalysen der 
Bundeswettbewerbsbehörde keine Beweise erbrachten, die ein Verfahren 
vor dem Kartellgericht rechtfertigen, Die Bundeswettbewerbsbehörde war 
sich aber von Anbeginn der Marktuntersuchungen sehr wohl der 
Schwierigkeiten des Unterfangens bewusst: Es hatte bereits in der 
Vergangenheit bezüglich der Mineralölindustrie amtswegige [1 J Verfahren vor 
dem Kartellgericht gegeben, die nicht fortgesetzt wurden, 

Dennoch wird die Bundeswettbewerbsbehörde ihre Analyse des Treib
stoffmarktes fortführen , Es ist insbesondere geplant, die 
Marktuntersuchungen auch auf den vorgelagerten Markt (Raffineriemarkt) 
auszudehnen. 

Wien, am 3, August 2004 

[1 J D,h, auf Grund der damaligen Rechtslage auf Veranlassung des 
Kartellgerichtes ; die heutigen Amtsparteien , Bundeswettbewerbsbehörde und 
Bundeskartellanwalt, existierten noch nicht. 

(c) 2003 by Bundeswetlbewerbsbeh6rde A·l020 Wien. Praterslraße 31. Tel .4Ji1t'2450S..() 
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. BWB 
Bundeswettbewerbsbehörde 
HaUE AKTUEll 

Aktuell 

-4 Archiv 

(-, Horne 

Zwischenstand der Untersuchungen 
der Bundeswettbewerbsbehörde zum 
Treibstoffmarkt 

Die Bundeswettbewerbsbehörde hatte eine Analyse des Marktes für 
Vergasertreibstoffe und Diesel mit dem Zweck gestartet, durch eine genaue 
Untersuchung der Dynamik des Marktes Aufschluss über mögliches 
kartellrechtswidriges Verhalten zu gewinnen. Ausgehend von der Tatsache, 
dass es sich beim Treibstoffmarkt um einen klassischen Oligopolmarkt mit 
einem hohen Maß an Preis- und Kostentransparenz und einer 
überschaubaren Zahl von .Splelern· handelt, stand (und steht) die Frage Im 
Vordergrund, ob die weitgehend synchrone Preisentwicklung auf 
marktbedingte Faktoren zurückzuführen ist oder ob sich Hinweise auf ein -
kartellrechtlich verbotenes - abgestimmtes (nicht notwendigerweise 
abgesprochenes!) Verhalten erschließen lassen. 

In Ihrer bisherigen Untersuchungen hat sich die Bundeswettbewerbsbehörde 
auf zwei Schwerpunktthemen konzentriert. 

Dies waren 

- zum einen das regelmäßig wiederkehrende Muster von Preisanhebungen 
zur Wochenmitte, denen am Jeweils darauf folgenden Montag 
Preisanpassungen nach unten folgten und 

- zum anderen die Preisgestaltung an den Autobahntankstellen. 

Die Ergebnisse der bisherigen Preisanalysen können folgendermaßen 
zusammengefasst werden: 

Die Preisentwicklung zeigte in den Jahren 2002 und 2003 deutlich ein 
wiederkehrendes wöchentliches Muster, wobei allerdings für die 
Preisanhebungen nicht der gleiche, relativ fixe, periodische Verlauf 
festzustellen ist wie bei den Preissenkungen. Während sich die 
Prelsanpassungen nach unten sehr stark auf den Jeweiligen Montag 
konzentrierten , erfolgten die Prelsanhebungen an verschiedenen Tagen der 
Wochenmitte, vornämlich Mittwoch und Donnerstag. Ein Zusammenhang mit 
den regelmäßigen Preiserhebungen, die auf europäischer Ebene jeweils am 
Montag durchgeführt werden, ist vor dem Hintergrund des sogenannten 
.Gentlemen ·s Agreement· (zw. Mineralölwirtschaft und Politik) 
wahrscheinlich. 

Seit dem Frühjahr 2004 lässt sich dieser wöchenUiche Rhythmus allerdings 
nicht mehr so deuUich verfolgen: Im Mal/Anfang Juni 2004 war der Verlauf 
generell durch einen Anstieg der Preise geprägt; In den darauf folgenden 
Wochen lässt sich keine signifikante Konzentration von Preisanhebungen 
bzw. -senkungen auf bestimmte Wochentage erkennen. 

Darüber hinaus zeigt Sich, dass die früher feststell bare weitgehende 
Parallelität in der Preisentwicklung der einzelnen Treibstoffarten (insbes. 
zwischen Superbenzin und Diesel) in den letzten Wochen einer stärker 
disjunkten Entwicklung geWIChen ist. 
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Zusammenschlussanmeldung NRJ -
Kronehit zurückgezogen 

Die NRJ Group S.a., Pans plante den Erwerb einer mittelbaren Beteiligung In 
Höhe von 66,84 % an der Pnvatradlo-Senderkette Kronehit. 

NRJ, ein führender privater Rad iobetreiber In Europa, ist In Österreich über 
Radio Energy In Wien aktiv. Kronehit gehört zur Mediaprint-Gruppe, beSitzt in 
den meisten Bundesländern Sendehzenzen und ISt u.a. über Donauwelle 
Radio Privat NÖ GmbH (RPN) auch In Wien zu hören. 

Die Bundeswettbewerbsbehörde sah v.a. aufgrund der Doppelversorgung 
von Wien Probleme am Wiener Hörfunkwerbemarkt sowie die Gefahr einer 
Beeinträchtigung der Medienvielfa lt. Nach umfangreichen Recherchen sowie 
einer Befragung der verbleibenden Wiener Pnvatradios und dem ORF stellte 
die BWB daher - ebensowie der Bundeskartellanwalt - einen Prüfungsantrag. 
Die BWB forderte dabei unter anderem die Abgabe einer Wiener Frequenz 
der Anmelder. 

Nachdem Kronehit Mitte Juli die Zusammenschlussanmeldung zurückzog, 
zog nun auch NRJ die Anmeldung am 28. Juli zurück. Ein Anspruchsverzicht 
geht mit der Zurückziehung allerd ings nicht einher; die Parteien behalten sich 
vor, das Zusammenschlussvorhaben gegebenenfalls neuerl ich zur 
Anmeldung zu bringen, sollten die Hindernisse, die der Durchführung der 
Transaktion zum gegenwärtigen Zeitpunkt entgegenstehen, wegfallen. 
Kronehit führte v.a. das Streben nach einer bundesweiten Zulassung inS 
Treffen, welches durch ein schwebendes Kartellverfahren nicht gefährdet 
werden sollte 

Das Verfahren wurde daher beendet. 
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Kein Prüfungsantrag im Fall Viacom -
VIVA 

Viacom Inc., USA beabsichtigt, mehr als 75 % der Anteile und die alleinige 
Kontrolle über die VIVA Media AG zu erwerben. V,acom ISt In Österreich 
über den Musikfernsehsender MTV tätig, VIVA betreibt ebenso einen 
Musikfernsehsender. 

Die Bundeswettbewerbsbehörde prüfte die Frage, ob ein eigener 
Muslkfernseh-Werbemarkt angenommen werden muss, sowie allfällige 
Auswirkungen auf den Fernsehwerbemarkt. Das Hauptaugenmerk der 
Untersuchungen lag Jedoch auf einer möglichen Beeinträchtigung der 
Medienvielfa lt durch einen zukünftig beschrankten Zugang von Künstlern zu 
MusikTV. 

Umfangreiche Recherchen machten jedoch deutlich, dass weder ein eigener 
MuslkTV-Werbemarkt noch eine Beeinträchtigung der MedienvIelfalt durch 
den Zusammenschluss anzunehmen ist: 

In den Augen befragter großer und kleiner Plattenfirmen Ist in Österreich gotv 
ein ernsthafter Konkurrent, der v.a. für kleine Plattenfirmen sogar wichtiger Ist 
als MTV und VIVA. Darüber hinaus bieten auch andere Sender MusIkinhalte 
wie etwa MusIktalenteshows aber auch Videoclips. Ebenso ist zu 
berücksichtigen , dass MTV und VIVA zunehmend ihr Programm von 
MusiksendungenNideoclips auf allgemeine Unterhaltungsshows/Reali ty TV 
umstellen, wo sie lebhafter Konkurrenz ausgesetzt sind . Wesentl ich war für 
die BWB weiters die Tatsache, dass die Vertragspartner von MTV bzw. VIVA 
für Musikprogramme Plattenfinnen, nicht jedoch die Künstler selbst Sind 
Über 80 % werden hiebel mit den sog. "majors" (Universal , BMG etc.) 
abgeschlossen, welche über eine große Marktmacht verfügen . Nicht zuletzt 
war für die Beurteilung der BWB bedeutend, dass gerade in Österreich 
Radio, insb. 03, für die Vermarktung von MusIktalenten eine ungleich 
größere Rolle spielt als MusikTV. 

Die Bundeswettbewerbsbehörde stellte daher keinen Prüfungsantrag. 

(C) 2003 by BundeswettbewetbscehOroe A '020 W 'era p'.!ers!·.l\e)1 . Te " ,11 ' 2"~08..() 
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Internationale Zusammenarbeit der 
Wettbewerbsbehörden 

Wien, am 30. Juni 2004 

Die Bundeswettbewerbsbehörde freut sich. im Anschluß an die 
Hausdurchsuchung vom 25.5.2004 beiliegendes Schreiben des Präsidenten 
des Bundeskartellamtes zu veröffentlichen. das die hervorragende 
Zusammenarbeit mit der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde 
dokumentiert. Mit dem Inkrafttreten der EG-Verordnung Nr. 1/2003 am 
1.5.2004 ist es den Wettbewerbsbehörden jetzt möglich , wie in diesem Fall , 
bei der Bekämpfung von Wettbewerbsverstößen gegenseitig umfangreiche 
Unterstützung zu leisten. 

Schreiben des Bundeskartellamtes, Bonn 
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Bundeswettbewerbsbehörde 
untersucht den Kraftstoffmarkt 

Die Bundeswettbewerbsbehörde hat eine Analyse des 
Marktes für Vergasertreibstoffe gestartet. Eine genaue 
Untersuchung der Dynamik des Marktes soll Aufschluss 
darauf geben, ob sich allenfalls Hinweise auf ein 
kartellrechtswidriges Verhalten erschließen lassen. 

Die Bundeswettbewerbsbehörde plant, Ihre Untersuchungen nicht auf den 
Tankstellenmarkt zu beschränken, sondern wird auch den vorgelagerten 
Markt (Raffineriemarkt) mit einbeziehen 

Gerade Im Gefolge der Jüngsten Preisentwicklung sind in der Öffentl ichkeit 
verschiedentlich Vermutungen über kartellrechtswldnge Verhaltensweisen 
auf diesen Märkten geäußert worden, ohne dass bislang aussagekräftige 
Fakten vorgelegt werden konnten. Die Bundeswettbewerbsbehörde ist 
bestrebt, mit Ihren Untersuchungen auch einen Beitrag zur Versachlichung 
der öffentlichen Debatte zu leisten. 

Die Bundeswettbewerbsbehörde Ist sich der Schwlengkellen des 
Unterfangens sehr wohl bewusst: Es hatte bereits in der Vergangenheit 
bezüglich der Mineralöllndustrie Verfahren von Amts wegen [1) vor dem 
Kartellgencht gegeben. Diese Verfahren wurden allerdings nicht fortgesetzt. 

[1) D.h. auf Grund der damaligen Rechtslage auf Veranlassung des 
Kartellgenchtes: die heutigen Amtsparteien, Bundeswettbewerbsbehörde und 
Bundeskartellanwalt, bestanden noch nicht. 
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Hausdurchsuchung am 25.5.2004 in 
österreichischem 
Industrieunternehmen 

Wien , 26. Mai 2004 

Am 25. 5. 2004 hat die Bundeswenbewerbsbehörde (mit tatkräftiger 
Unterstützung des Knmlnatamtes Wien) auf Grundtage eines 
Amtshilfeersuchens des deutschen Bundeskartellamtes. Bonn. und eines 
richterlichen Hausdurchsuchungsbefehles eine ganztägige 
Hausdurchsuchung in einem österreich ischen Industrieunternehmen 
durchgeführt . Zeitgleich wurden vom Bundeskartellamt als auch von der 
Europäischen Kommission weitere Hausdurchsuchungen in mehreren 
Unternehmen anderer Mitgliedstaaten durchgeführt. Die 
Ermittlungshandlungen richten sich gegen vermutete Prels- und 
Quotenabsprachen innerhalb Deutschlands bzw. innerhalb der Europäischen 
Union, die Verstöße ge.gen Artikel 81 EG-Vertrag sein könnten. Die bei der 
Hausdurchsuchung in Osterreich sichergestellten umfangreichen 
Beweismittel werden dem Bundeskartellamt übermittelt und von diesem 
ausgewertet. 

Weitere Information: 

Bundeskartellamt 

Europalsche Kommission 
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Tätigkeitsbericht der 
Bundeswettbewerbsbehörde 

17.5.2004 

Seile I von I 

Hier finden SIe den aktuellen Tatigkeltsbencht der 
Bundeswettbewerbsbehörde für den ZeItraum 1. Juli 2003 bIs 30. Aprtl 2004 
samt BeIlagen. 

T ältgkeltsbertcht 

BeIlagen 
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Merger and alliances in civil aviation 

Overview of the current enforcement practice of the 
European Competition Authorities concerning market 
definition, competition assessment "and remedies 

Document on merger and alliances in clvil aviation 
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Kartellgericht gibt Anträgen der BWB 
statt: Tarifsystem der Telekom Austria 
AG ist wettbewerbswidrig, Bußgeld 
verhängt. 

19.03.2004 

In einigen Ihrer aktuellen Tartfoptionen verknüpft die Telekom Austrta AG 
(TA) die unter monopolartigen Marktverhältnissen erbrachte 
Anschlußleistung mit Verbindungsleistungen. Dieses Verhalten ist als 
Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ISd § 35 KartG zu 
qualifizieren (vgl dazu näher .Uberprüfung des Tartfsystems der Telekom 
Austrta'. 13.1.2004). 

Die BWB beantragte - nachdem Gespräche zur außergerichtlichen Einigung 
ohne Ergebnis geblieben waren - am 9.1.2004 beim Oberlandesgertcht Wien 
(Kartellgericht), der TA aufzutragen, diesen Mißbrauch abzustellen. und über 
die TA ein angemessenes Bußgeld zu verhängen. 

Das Kartellgertcht gab bereits am 18 3 2004 nach mündlicher Verhandlung 
diesem Antrag statt, trug der TA auf, den MIßbrauch abzustellen. und 
verhängte ein Bußgeld von € 500.000.-. Der Spruch und die wesentlichen 
Entscheidungsgründe wurden vom Vorsitzenden des Senates sofort 
mündlich verkündet. 

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Die TA kann binnen vier Wochen ab 
Zustellung der schnftlichen Ausfertigung Rekurs an den Obersten 
Gerichtshof (Kartellobergertcht) erheben. 
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Bundeswettbewerbsbehörde 
untersucht österreichischen Schuh
Handel 

Wien, am 11 . März 2004 
BWB untersucht den österreichischen Markt für 
Schuhhandel. Händler mit Preisnachlässen werden 
angeblich bedroht oder nicht mehr beliefert. Lieferanten 
sollen so versuchen, den Handel zur Einhaltung bestimmter 
Preise zu zwingen. Es gibt Hinweise darauf, dass diese 
Praktiken in mehreren Fällen in ganz Österreich geübt 
werden. 

Die BWB hat bereits vor längerer Zeit eine Beschwerde eines Schuh
Einzelhändlers aus Salzburg (Fa. Schuh-Braun, Wals-Siezenheim) über 
gegen ihn gerichtete Lieferboykotte erhalten, weIl er Schuhe mit 
Preisnachlässen von bis zu 30 % verkaufe. Der Aufruf zum Lieferboykott ging 
im Jahr 2001 von einer bestimmten Gruppe aus und richtete sich an ca . 100 
Unternehmen (Lieferanten, Händler, etc.). Die betroffene Firma hat nach 
einem Gerichtsverfahren den Boykottaufruf im Anschluss widerrufen müssen. 
Hauptursache des Aufrufes waren dIe günstigen PreIse , zu denen Schuh
Braun Waren anbietet. 

Schuh-Braun behauptet nunmehr gegenüber der 
Bundeswettbewerbsbehörde glaubhaft. dass der Boykott. auch wenn er 
formell w iderrufen wurde. weiterhin großzügig befolgt werde . Das 
Unternehmen könne noch viel mehr Schuhe an Konsumenten zu sehr 
günstigen Preisen verkaufen, wenn es nun beliefert würde. 

Erste ErmIttlungen der BWB haben ergeben, dass tatsächlich einige 
Großhändler bzw. Hersteller gegenüber Einzelhändlern, die großzügige 
Nachlässe gewähren, mit LiefereinsteIlungen oder sonstigen Maßnahmen 
drohen. Ausserdem besteht der Verdacht, dass eine oder mehrere österr. 
Einkaufsorganisationen hinter dem Aufruf stehen. 

Im Zuge der Ermittlungen hat die Bundeswettbewerbsbehörde von dritter 
Seite (aus Deutschland) erfahren, dass angeblich auch andere 
österreichische Schuh-Fachhändler, wenn sie Endverkaufspreise unterhalb 
des Listenpreises anbieten, von Markenschuh-Lieferanten unter Druck 
gesetzt oder nicht mehr bel iefert werden . 

Aus gegebenem Anlass weist dIe Bundeswettbewerbsbehörde darauf hin, 
dass 

1. Absprachen zwischen Unternehmen(svereinigungen) über Lieferboykolle 
(wegen Nichtbeachtung von PreIsempfehlungen eines Einzelhändlers) unter 
das Kartell- bzw. das Missbrauchsverbot fa llen und zu den 
schwerwiegendsten Verstößen zählen , die mit Geldbussen zw. 10.000,- € 
und 10% des Umsatzes geahndet werden können, 
2. Einzelhändlern keine Beschränkungen hinsichtlich Ihres Verkaufspreises 
auferlegt werden dürfen (§ 12 KartG), sowie 
3. Preisempfehlungen (Preislisten), wenn zu ihrer Durchsetzung 
wirtschaftlicher Zwang ausgeübt wird, Preiskartelle SInd (§ 13 KartG ), die per 
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se verboten sind und unter die Sanktionen von Punkt 1. fallen. 

Die Bundeswettbewerbsbehörde ersucht aus gegebenem Anlass um 
sachdienliche Mitteilungen (Händlern, die Repressalien befürchten, wird 
Vertraulichkeit zuges ichert): 

Dr. Stefan Kezn ickl 
Mag. Thomas Hölzl LL.M. 
Tel : 01/24508 DW 326 oder DW 319 
Fax: 01/587 42 00 
A-l020 Wien, Praterstraße 31 
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Uberprüfung der Paketpreiserhöhungen 

27.01.2004 

Mehrere Kurier-. Paket- und Expressdienstleistungsunternehmen haben seit 
01 .01.2004 ihre Paketzustellungsgebühren mit der Begründung der 
eingeführten Mautgebühr erhöht. 

Betroffen von der Mautgebühr sind alle Fahrzeuge ab einem höchst 
zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen auf Autobahnen und 
Schnellstrassen. Die Mauthöhe ist außerdem abhängig von der Achsenzahl 
pro gefahrenem Kilometer: bei 2-Achsen € 0,130, bei 3-Achsen € 0,162 und 
bei 4-Achsen und mehr € 0,273. Zusätzlich werden Sondermauten für die 
Benützung des Arlbergtunnels, der Brennerautobahn, der Scheitelstrecke der 
Tauernautobahn, des Karawankentunnels, des Bosruck- und des 
Gleinalmtunnels eingehoben. 

Al lgemeine Berechnungsgrundlage für die bei fast allen betroffenen 
Unternehmen im gleichen Ausmaß angehobenen Erhöhungen zwischen € 
0,11 und € 0,12 pro kg für bis zu 31 ,5kg schweren Pakete, ist das Gutachten 
von Univ.Prof. Dr. Sebastian Kummer" Vorstand des Institutes für 
Transportwirtschaft und Logistik an der Wirtschaftsuniversität. Wien. Das 
erstellte Gutachten "Kosten der Österreichischen LKW Maut im Bereich der 
Kurier- Express und Paketdienste sowie deren Weitergabe an die Kunden", 
wurde vom Kurier-, Express- und Paketdienst Vereins (KEP) in Auftrag 
gegeben und im November 2003 veröffentlicht. Die Mitglieder des Vereins 
haben diese Erhöhungen eingeführt und die It. Gutachten berechnete 
durchschnittliche Mautkostenbelastung vollständig übernommen. 

Daher hat die BWB am 15. Januar 2004 ein ausführliches 
Auskunftsverlangen an die betroffenen Dienstleister versendet, um den 
wettbewerbsrechtlich relevanten Sachverhalt zu klären . 
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Kartellverfahren gegen den 
Schiverbund "Ski amade 

16.1 .2004 

Ski amade ist mit 270 Schiliften und Seilbahnen und einer PIstenlänge von 
865 Kilometern der m it Abstand größte Schiverbund Österreichs. Er 
umfasst die fünf Salzburger bzw. stelnschen Schlfeglonen Salzburger 
Sportwelt (Flachau, Radstadt, etc ,), Schladmlng-Dachsteln-Tauern, 
Gasleinertal, Hochkönig und Großarltal. 

Vertragliche Basis für die Zusammenarbeit von zwei Dutzend LIft- und Seil
bahngesellschaften Ist eine schnftliche "Kooperations- und 
Umsatzverteilungs-Vereinbarung". Diese regelt nicht nur den allen 
Regionen gemeinsamen Schi pass und die damit zusammenhängenden 
Entscheidungs-, Kontroll- und Erlösaufteilungsfragen, sondern verblelet es 
den einzelnen Schigebieten auch, Schipässe oder LIftkarten für die 
Einzel regionen anzubieten, Ausgenommen sind nur sieben im Verbundraum 
liegende Kleinstschigeblete, wobei der Kooperationsvertrag auch für deren 
Tarife eine zentrale Preisfestsetzung vorsieht. 

Auf Grund dieser Sachlage halte die Bundesweltbewerbsbehörde, ebenso 
wie die Bundesarbeitskammer, beim Kartellgericht einen Antrag gemäß § 8a 
Kartellgesetz eingebracht, um gerichtlich zu klären, ob ein Kartell vorliegt. 

In seinem Beschluss vom 10. November 2003 stellte das Karte Ilgericht 
fest , "dass die Absprache von Preisen durch die Mitglieder des 
Schiverbundes Amade ". , die Absprache über das örtlich Gebiet, für das die 
Karten Gültigkeit haben, und das Verbot der Ausgabe bzw. faktische 
Nichtangebot von Karten für die Lifte lediglich einzelner Regionen Innerhalb 
des Schlverbundes Amade dem Kartellgesetz unterliegt.· 

Nach Auffassung des Kartellgerichtes ist Ski amade ein 
Vereinbarungskartell in der Ausprägung eines Absichtskartells , Das 
Kartellgericht gelangte zu der Auffassung, dass weder die 
Ausnahmetatbestände des § 4 (Länderkompetenz) und des § 5 (Tanfaufslcht 
des VerkehrsminIsters) greifen noch ein Bagatellkartell (gern. § 16 KartG.) 
oder eine freigestellte Vereinbarung (Pauschalarrangement gem. § 17 Abs 3 
Z 3 KartG) vorliegt. 

Die Sichtwelse des KarteIlgerIchtes deckt sich weitestgehend mit den 
Auffassungen, welche die Bundesweltbewerbsbehörde im Zuge des 
Verfahrens schnftlich und mündlich vorgebracht halte, 

Die Bundeswettbewerbsbehörde hat wiederholt betont, dass sie mit dem 
Feststellungsverfahren gegen Ski amade nicht bezweckt , den 
gemeinsamen Schlpass als solchen zu gefährden. Die 
Bundeswettbewerbsbehörde sieht ihre Aufgabe vielmehr darin, entsprechend 
dem Auftrag des Weltbewerbsgesetzes gegen jene Bestimmungen des 
Kooperationsvertrages einzuschreiten, welche die Wahlfreiheit der einzelnen 
Konsumenten unzulässig einschränken und die GestaltungsspIelräume der 
im Schlverbund vereinten Unternehmen ohne zwingenden Grund einengen, 

Die Gesellschaften von Ski amade haben gegen den Beschluss des 
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Kartellgerichles Rekurs beim Obersten Gerichtshof als Kartellobergerichl 
eingelegt. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat beim Kartellgericht eine 
umfassende Gegenäußerung zum Rekurs der Antragsgegner eingereicht . 

Parallel zum gerichllichen Prozedere wurde auch der Weg, das Verfahren 
durch einen Vergleich zu beenden, weiter beschritten. Ein Kompromiss 
zwischen Ski amade und der Arbeiterkammer Salzburg vom 10. Dezember 
2003, dem die Bundeswettbewerbsbehörde zustimmle, kann die 
Voraussetzung für einen baldigen Abschluss des Kartellfalls bieten. 
Wettbewerblich relevanter Kern dieser Vereinbarung ist die Freigabe der 
Preise der Eintageskarten für alle Schigebiete. 

Die Bundeswettbewerbsbehörde erachtet es als ihre Aufgabe, tür eine wett
bewerbllch saubere Implementierung dieses Kompromisses zu sorgen. In 
einer Besprechung mit den Vertrelern von Ski amade und der 
Arbeiterkammer am 15. Dez. 2003 konnte eine grundsätzl iche Einigung über 
die Eckpunkle der Umsetzung erzielt werden. Die 
Bundeswettbewerbsbehörde übermittelte der Antragsgegnerin am 19. Dez. 
2003 ihre Vorschläge hinsichtlich der ,Kassenrichtl ininien' (einem wichtigen 
Anhang zur ,Kooperations- und Umsatzverteilungs-Vereinbarung'). 

Es lie9t nun - wie vereinbart - an Ski amade, eine entsprechende 
Neuformulierung des Kooperationsvertrages vorzulegen . 

(c ) 2003 by BundesweUbewerbsbeh6rde A·l020 Wien , Pr8tl!lrSlfsße 31 ,Tel. ~43f l /24508·0 
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.BWB 
Bundeswettbewerbsbehörde 
HOME AUFGABEN 

Home 

~ Aktuell 

~ Aufgaben 

~ Organisation 

~ Gesetze 

~ Standpunkte 

~ Kontakt 

~ Links 

~ BundeskarteIlanwalt 

-~ WettbewerbskommIssIon 

~ Enghsh Sechon 

f- Home 

Aufgaben der 
Bundeswettbewerbsbehörde 

Durch das Bundesgesetz über die Einrichtung einer 
Bundeswettbewerbsbehörde (Wettbewerbsgesetz - WettbG), BGBI I Nr 
6212002 wurde am 1. Jul i 2002 die Bundeswettbewerbsbehörde als 
unabhängige, monokratisch organisierte Aufgriffs- und 
Ermittlungsbehörde in Weltbewerbsangelegenheiten errichtet. Es handelt 
sich dabei um einen Kerpunkt der jüngsten Reform des österreichischen 
Weltbewerbsrechts . 
Die Bundesweltbewerbsbehörde ist organisatorisch beim 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit angesiedelt und wird durch 
den Generaldirektor geleitet, der miltels Verfassungsbestimmung (§ 1 
Abs 3 WettbG) weisungsfre i und unabhängig gestellt ist. 
Sie trilt durch AntragsteIlung an das Kartellgericht aktiv Beschränkungen 
des Weltbewerbes sowie Verstößen gegen das österreichische 
Kartellgesetz entgegen. Zu diesem Zweck kommt ihr die Stellung eIner 
Amspartei in Verfahren nach dem Kartell gesetz zu. 
Weiters übernimmt die Bundeswettbewerbsbehörde weitgehende 
Aufgaben, die bis zum 1. Juli 2002 dem Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit im Bereich der Vollziehung des europäischen Kartellrechts 
zukamen. Dies betrifft insbesondere die Zusammenarbeit mit und 
Unterstützung der Europäischen Kommission in EInzelfällen. Die 
Bundeswettbewerbsbehörde befindet sich somIt an der Schniltstelle 
zwischen nationalem und europäischem Wettbewerbsrecht, wodurch ein 
kohärenter Vollzug beider Rechtsbereiche gewährleistet wird. 

Zu den Aufgaben der Bundeswettbewerbsbehörde zählen im eInzelnen: 

• Untersuchung von vermuteten oder behaupteten 
Weltbewerbsbeschränkungen und deren Abstellung mlltels 
AntragsteIlung an das Kartellgencht 

• Mitwirkung an Verfahren der Europäischen KommIssion in 
Einzelfällen und ASSIstenz bei Ermlltlungshandlungen der 
Europäischen KommissIon 

• Untersuchung von WIrtschaftszweigen, sofern zu vermuten ist, 
dass der Weltbewerb in diesen Bereichen eingeschränkt oder 
verfälscht ist 

• Zusammenarbeit mit Regu latoren und Leistung von Amtshil fe 
gegenüber Gerichten und Verwaltungsbehörden in 
Weltbewerbsangelegenheiten, insbesondere auch dem beim 
Bundesministerium für Justiz eingerichteten BundeskarteIlanwalt 

• Abgabe von Stellungnahmen zu allgemeinen Fragen der 
Wirtschaftspolit ik (.competitton advocacy") sowIe zu legistischen 
Vorhaben im Bereich des Wettbewerbsrechts 

Um eine effektive Erfüllung dieser Aufgaben zu gewährleisten, verfügt die 
Bundesweltbewerbsbehörde über folgende besondere 
Ermiltlungsbefugnisse: 

• Auskunftspflichten von Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen 
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• Einsichtnahme in geschäftliche Unterlagen samt der Befugnis zur 
Anfertigung von KopIen oder sonstigen Abschroften 

• Durchführung von Hausdurchsuchungen (auf Grundlage eines 
Hausdurchsuchungsbefehls des Vorsitzenden des Kartellgerichts; 
gegebenenfalls unter Heranziehung der Sicherheitskräfte) bei 
begründetem Verdacht auf schwere Verstöße gegen das 
Kartellgesetz oder die Artikel 81 und 82 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen GemeInschaft sowIe zur 
Unterstützung der Kommission bei Nachprüfungen 

{cl 2003 by Bundeswettbt! .... l!rbsbehOrde ... ·102Q W'er'l Pr.lerstraße 31. Tel "' 43/1124506..0 
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~ WettbewerbskommissIon 

-) English Sectlon 

.... Home 

Organisation 

Die Bundeswettbewerbsbehörde ist eine monokratisch organisierte vom 
Generaldirektor für Wettbewerb geleitete Behörde. Die admmistratlve 
Unterstützung des Generaldirektors obliegt der Geschäftsstelle. Im 
Verhinderungsfall wird der Generaldirektor vom Leiter der Geschäftsstelle 
vertreten. Der Generaldirektor und im Verhinderungsfall der Stellvertreter 
sind bei der Besorgung ihrer Aufgaben weisungsfrei und unabhängig. Die 
Bediensteten der Geschäftsstelle sind nur an die Anordnungen des 
Generaldirektors und ,m Verhinderungsfall des Stellvertreters gebunden. 

Mitarbeiter 

Geschäftseintei lung 
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. BWB 
Bundeswettbewerbsbehörde 
HOME ORGANISATION 

Horne 

~ Aktuell 

~ Aufgaben 

~ Organisation 

~ Gesetze 

~ Standpunkte 

~ Kontakt 

Links 

Bundeskartellanwalt 

~ Weltbewerbskommlsslon 

~ Engllsh Section 

foo Home 

Mitarbeiter 

Organisation 

Generaldirektor für Wettbewerb 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Walter Barfuß 

Leiter der Geschäftsstelle 
Dr. Peter Matousek 

Geschäftsstelle 
Or. Stefan Keznickl (Stellvertreter des Geschäftsstellenleiters ) 
Mag. Heinz-Stefan Fischer 
Mag. Thomas HölzJ LL.M. 
Mag. Ralner Kaltenbrunner 
Mag. Alexander Koprivnikar 
Mag. Anlta Lukaschek 
Mag. Elisabeth Müller 
Mag. Horst Neumann 
Mag. Geninde Padlewski 
Or. Daniela Paparella 
Geninde Pass 
Mag. Eduard Paulus 
Mag. Ines Schneider 
Or. Birgit Schoißwohl 
Mag. S,gnd Tresnak 
Ooris Zeibig MSc 

Sekretariat 
Gabriela Böhm 
Silvia Chitil 
Helga Gen-Amon 
Sabine Hesch 

Kanzlei 
Peter Lippert 
Angelika Zauner 
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Geschäftsei nteilu ng 

Die Fallbearbeitung Ist nach Branchen auf die Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle verteilt. Daneben existieren Stabseinheiten zur 
Wahrnehmung allgemeiner bzw. branchenübergreifender Aufgaben. 

Aus der Tabelle ist ersichtlich. wer die Ansprechpartner für eine 
beshmmte Branche Sind. Im Einzelfall kann es bel der Fallzuordnung 
aufgrund des fluktUierenden Falleinganges zu Abweichungen kommen. 

Geschaftselntellung 
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Geschäftseinteilung der Bundeswettbewerbsbehörde Stand 30.1.2004 

Generaldirektor rur Wettbewerb GD Univ.·Prof. 
Dr. Dr. Walter Barfuß 

Geschllrtsstelle 
Leitung der GeschMtss telie Venretung des Generalsdi rektors, Personal und Personalentwicklung, Budget, Ge- Df. Peler Malousek 

schäftscinteilungt Geschäftsordnung, inlcmes lind externes Bcrichtswcscn, grundsätzliche 
Frogen der Ablauforganisation Ressourcennlanagement 

Kanzlei Aktenverwaltung, Posteingang und - au.gang; Abwicklung der Akteneinsicht gemllß § 17 Lippen, Zauner 
Ab •. 2 WettbG 

Sekretariat Schreibarbeiten Tcnninverwaltun~ und sonstige administrative TIlligkcit.en Böhm Gerl-Amon Chitil Heseh 
Slabseinheiten 
Einheit A: Wettbewerbskornmission Geschllf\sfilhrun~ der Wettbewerbskommission KelJlickl Padlewski Pass 
Einheit B : OfTentliehkeitsarbeit und I Öffentlichkeitsarbeit, Ermittlungen nach § 12 WettbG Keznickl, Hölzl, Pass 
Errninluneen Implementierung der VO Nr. 1/03 
Einheit C: Winschaft I Okonomisehe Grundsatz- und Einzelfra~en Paparella, Kaltenbrunner, Zcibig 
Ei nheit 0: Internationale Beziehungen OECD, GA TI, WTO Paparclla, Schneider. Kallcnbrunncr, Zei~ 

big 
Einheit E: Infonnation Konventionelles und aulomationsunlcrstUlZles Knowledgemanagemenl MUlIer, Koprivnikar 

HOlnepage 
Ein hei t F: Recht Rechtliche Grundsatz- und Einzel fra~en Matousck Fischer, Koprivnikar, MUlier 
Opera live Einheiten: 
I a) Zulieferinduslrie; Kunststoffe, Gummi Schneider, Kaltenbrunner 

b) ßergbau, Wasser, Energie Koprivnikar, Schneider 
c) Leistungen des Gesundheitswesens Schoißwohl, Trcsnak 
d) Kraftfahrzeuge einschließ!. Venrieb Koprivnikar, Lukaschek 
el Verkehr Tresnak Paparella, HOI,J, Neumann 

11 a) Baustoffe, Bauhilfsproduktc, ßauwinschaft MUller, Koprivnikar 
b) Maschinen, Metall Lukaschek, Zeibig 
c) Handelshilfsgewerbe, z.S. Messen und Ausstellungen; medizinische Gerfite Paparella, PadJcwski 
d) Freie Berufe Kewiekl Schneider 

JJJ a) Bekleidung, Textil, Leder, Schmuck, Uhren, Glas, Keramik, Foto, Optik, Drogerie- Padlew.ki, HOlzl 
und Parlllmeriewaren, Papier-, BUro- und Schreibwaren 

b) Mcdienuntemehmen, Mediendienste, Medienhilfsuntemchmcn, WcrbcwirtschaH Schoißwohl, Paparella 
c) Freizeitwirtschafi, insbesondere lllcater, ReisebUros, Gastgewerbe, Span. und Cam- Fischer, Paparella 

pin~anikel Spielwaren; Holz. Möbel 
---- - - --
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d) POSI Fischer, ZeibiR, Lukaschek 
IV a) FinanzdicnSlleistungen, insbesondere Banken und Versicherungen Kewickl, Neumann, Kahenbrunncr 

b) Abfallwirtschaft Zeibig, Neumann 
c) Verwertung von Immobilien Padlewski, Trcsnak 
d) Mincralölwirtschafi Schneider, Kaltcnbrunncr 
el Chemie· Pharmazie MUlIer, Neumann 

V a) Telekommunikation, Elektro. Elektronik, Informationstechnologie Fischer, Ilö17J, Lukaschek 
b) Nahrungs- und Genussmiuel Schoißwohl, Zeibig, Lukaschek 
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. BWB 
Bundeswettbewerbsbehörde 
HaUE GESETZE 

Gesetze 

~ Kartellgesetz 

~ VO zU § 17 KartG 

~ VO zu § 30e KartG 

~ Wellbewerbsgesetz 

f- Home 

Gesetzliche Grundlagen 

Österreichische Gesetze und Verordnungen 

Wettbewerbsgesetz 
Kartellgesetz 
Verordnung zu § 17 KartG 
Verordnung zu § 30e KartG 

Formblatt für die Anmeldung von Zusammensch lüssen 

Europäische Rechtsakte auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts 

Grundlage des Europäischen Wellbewerbsrechls sind die Artikel 81 und 
82ft des Vertrags zur Gründung der Europäiscchen Gemeinschaft (EGV) 

Wichtigster ausführender Rechtsaktlm Bereich Kartelle und 
Marktmachtmißbrauch ist die Verordnung Nr. 17/62 . Daneben existiert eine 
Reihe von Gruppenfreistellungsverordnungen (GVO). 

Die gemeinschaftsrechlliche Zusammenschlußkontrolle ist in der 
Fusionskontrollverordnung (FKVO) VO (EWG) Nr. 4064/89 geregell. 

Zu allen genannten Bereichen existiert eine Reihe von 
Durchführungsverordnungen, Mitteilungen und Bekanntmachungen. 

Eine umfassende aktuelle Darstellung dieser Rechtsakte finden Sie auf den 
Internetseiten der Generald irektion Wettbewerb der Europäischen 
Kommission. 
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English Sectlon 

~ Home 

Standpunkte 

Hier finden Sie die Standpunkte der Bundeswettbewerbsbehörde zu 
allgemeinen wettbewerbsrechUlchen Fragestellungen, die in der täglichen 
Praxis wiederholt an die Bundeswettbewerbsbehörde herangetragen 
wurden. 

Ausdrückl ich wird darauf hingewiesen, daß diese Ausführungen led iglich 
die Rechtsauffassung der Bundeswettbewerbsbehörde wiedergeben, 
unverbindlich sind und der Rechtsprechung der Gerichte weder vorgreifen 
können noch sollen . 

BWB im neuen europäischen Rechtsrahmen - Theorie und Prax is 

_) Abgabe von Prüfungsverzichten 

- ) Franch iseverträge 

_) Inlandsauswirkung von Zusammenschlüssen 
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~ Aktuell Kontakt 
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~ Organisation 

Gesetze 

~ Standpunkte 

~ Kontakt 

~ links 

~ Bundeskartellanwalt 

~ WettbewerbskommissIon 

-~ Engllsh Sectlon 

~ Home 

Postadresse: 
Bundeswettbewerbsbehörde 

Praterstraße 31 
A-1020 Wien 

Telefon: 
+43 (1) 245 08-0 

Fax: 
+43 (1) 587 42 00 

E-Mail : 
wettbewerb@bwb.gv.at 

(e) 2003 by BundeswenbewerbSDehorde A·102Q W.en Praterslraße J' Tel ·-1).1 ,245Q8.Q 
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Home 

~ Aktuell 

-7 Aufgaben 

._) Organlsallon 

Gesetze 

Standpunkte 

Kontakt 

-) Links 

-) Bundeskartellanwalt 

-) Wettbewerbskommossoon 

-) Englosh Sectoon 

Horne 

Links 

E-Control (Strom- und Gasmarktregulator) 
RTR (Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH) 
Finanzmarktaufsicht 

Europäische Kommission Generaldirektion Wettbewerb 
Links zu anderen Wettbewerbsbehörden 

Europäischer Gerichtshof und Gericht 1. Instanz 
Jüngere Rechtsprechung des EuGH in Wettbewerbssachen 
Jüngere Rechtsprechung des Gerichts 1. Instanz 
Gesamtübersicht Antitrust 
Gesamtübersicht Fusionskontrolle 

OECD Competition Law and Policy 
WTO Competition Policy 

RIS RechtsinformatIonssystem 
EUR-Lex Recht der Europäischen Union 

Beim Kartellgericht angemeldete Zusammenschlüsse (Wien er 
Zeitung) 
Bei der Europäischen Kommission angemeldete Zusammenschlüsse 
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Bundeskartellanwalt 

Mit der parallel zu Erlassung des Wettbewerbsgesetzes erfolgten Novelle 
des Kartellgesetzes wurde als weitere Amtspartei der Bundeskartellanwalt 
eingerichtet. Der Bundeskartellanwalt ist zur Vertretung der öffentlichen 
Interessen In Angelegenheiten des WeUbewerbsrechts beim 
Oberlandesgericht Wien als Kartellgericht berufen. Er ist bei der Erfü llung 
seiner Aufgaben vom Kartellgericht unabhängig. Der Bundeskartellanwalt 
ist dem Bundesminister für Justiz unterstell t. 

Homepage des Bundeskartellanwalts 

Ce) 2003 by Bundes ..... enbewerbsbehorde "'·102<.. W·en Praterstralle 3\ Tel · 43'1f24508-o 
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HQME WeTIBEWERBSKOPlAM ISS ION 

Wettbewerbs kommission 

-+ Intern 

-+ Mitglieder 

-+ Veroffentllchungen 

Home 

Wettbewerbskommission (§§ 16 und 17 
WettbG) 

Bei der Bundeswettbewerbsbehörde Ist als beratendes Organ die 
WettbewerbskommissIon eingerichtet. Sie besteht aus acht Mitgliedern, die 
über besondere volkswirtschaftliche, betnebswirtschaftllche, sozialpolitische, 
technologische oder wirtschaftsrechtliche Kenntnisse und Erfahrungen 
verfügen müssen. Für jedes Mitgl ied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. Die 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) werden vom Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit für die Dauer von vier Jahren ernannt. Dabei kommt der 
WIrtschaftskammer Österreich, der Bundeskammer für Arbeiter und 
Angestellte, dem Österreichischen Gewerkschaftsbund sowie der 
PräsIdentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs das 
Nominierungsrecht für Je ein Mitglied (Ersatzmitglied) zu . Die Mitglieder 
(Ersatzmitglieder) sind bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit an keine Weisungen 
gebunden und unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 

Die Aufgaben der Wettbewerbskommission sind: 

• Erstattung von Gutachten über allgemeine Fragestellungen der 
Wettbewerbspolillk 

• Jährliche Erstattung von Vorschlägen für Tätigkeitsschwerpunkte der 
Bundeswettbewerbsbehörde 

• Abgabe von Empfehlungen zu angemeldeten Zusammenschlüssen 

Folgt die Bundeswettbewerbsbehörde einer Empfehlung der 
WettbewerbskommissIon zur Stellung eines Prüfungsanlrages In einem 
Zusammenschlußverfahren nicht, hat sie die dafür maßgeblichen Gründe 
sowie die Empfehlung der Wettbewerbskommission nach Ablauf der 
Prüfungsfrist umgehend auf ihrer Homepage zu veröffenllichen (§ 17 Abs 4 
WettbG). 

Mitglieder der Wettbewerbskommission 
Veröffentl ichungen nach § 17 Abs 4 WettbG 

A nhörungsbericht der Wettbewerbskommission vom 14. bzw. 27. Juli 
2004 zum "Tätigkeitsbericht der Bundeswettbewerbsbehörde 1. Juli 2003 
bis 30. April 2004" vom 17. Mai 2004 

{cl 2003 bV BundUwtnbe ..... erbsbehOrde 1<, ·1020 W .n . Praterttr.n. 3' Tel .43,1."2450"0 
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~ Intern 

~ Mitglieder 

~ Veroffentllchungen 

+- Wettbewerbs kommission 

MITGLIEDER 

Mitglieder der 
Wettbewerbskommission 

Mitglieder nach § 16 Abs 3, 1. Satz WettbG sowie die jeweiligen 
ErsatzmitglIeder 

I Mitglied 11 ErsatzmitglIed 

IUniv. Prof. Dr. Josef Aiche,.. IIUmv. Prof. Dr. Heinz Krejci 

IRA Dr. Norbert Gugerbauer IIUniv. Prof. Dr. Franz Zehetner 

IUniv. Prof. Dr. Kar! Aiginger IIDr. Michael Böheim 

IUniv. Prof. Dr. Gun/er Tich,/, IIUniv. Ass. Dr. Klaus Gugle'" 

Mitglieder nach § 16 Abs 3, 2. Satz WettbG sowie die jeweiligen 
ErsatzmitglIeder 

1 
Mitglied 

11 
Ersatzmitglied 

11 
Institution 

Univ. Doz. Dr. Mag. Markus 
Hanspeter Wirtschaftskammer Österreich 
Hanreich 

Beyrer 

Mag. Helmut IMag. Roland I Bundeskammer für Arbeiter und 
Gahleitner Lang Angestellte 

Mag. Georg IMag. Ernst I Osterrelchischer 
Kovarik Tüchler . Gewerkschaftsbund 

Dr. Klaus Ing. Mag. 
Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Wejwoda- Andreas Graf Österreichs 

- Vorsitzender 
• zurückgetreten - derzeit vakant 
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. BWB 
Bundeswettbewerbsbehörde 
HOME ENGUSH SECTlQN 

Home 

-+ Aktuell 

- ) Aufgaben 

'-7 Organisation 

-+ Gesetze 

-+ Standpunkte 

- ) Kontakt 

links 

,-) Bundeskartellanwalt 

-+ Wetlbewerbskommisslon 

-+ English Seclion 

(- Home 

English section 

This site is still under construction. 

Meanwhile the following courtesy translations of leglslation governing 
Austrian competition law as weil as the recommended form for the 
notification of concentratlons are provlded In the PDF-format. 

Competilion Act 
Cartel Act 
Form on Concentralions 

Further available information: 

""~ Information on Austrian Merger Notifical ion and Procedure 
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